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Vorwort

Liebe (angehende) Kindertagespflegeperson,

das eigene Kind zur Betreuung abzugeben, fallt Eltern meist nicht leicht, gehoért es doch zum Wertvolls-
ten in ihrem Leben. Deshalb brauchen Eltern das Vertrauen, ihr Kind in verlasslich guten Handen zu
wissen.

In diesem Info-Ordner geht es darum, lhnen als interessierter oder bereits tatiger Kindertagespflege-
person wichtige Informationen zu geben, die die Kindertagespflege betreffen. Er stellt ein Nachschla-
gewerk zu grundsatzlichen Fragen in der Kindertagespflege dar und gibt Informationen {iber alltagliche
Herausforderungen. Die zu beachtenden Grundlagen fiir den Info-Ordner Kindertagespflege sind

e die bundesgesetzlichen Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII),

e die landesgesetzliche Regelung des Gesetzes zur friihen Bildung und Forderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz — KiBiz) und

e die ,Richtlinien der Stadt Bielefeld zur Férderung von Kindern in Kindertagespflege”.

Die Bildung und bestmogliche Forderung aller Kinder schafft in unserer Gesellschaft Chancengleich-
heit. Seit dem 01.01.2013 hat jedes Kind ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf offentliche
Forderung entweder durch eine Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Stadt Bielefeld
legt besonderen Wert auf eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung.

Im Sauglings- und Kleinkindalter wird der Grundstein fiir das Gelingen aller weiteren Entwicklungs-
schritte gelegt. Die kognitive, emotionale, motorische und soziale Entwicklung des Kindes steht dabei
im Focus. Daher spielen neben den Eltern, Geschwistern und Grol3eltern auch andere Bezugspersonen
eine wichtige Rolle. Eine dieser Bezugspersonen sind Sie als Kindertagespflegeperson.

Die Kindertagespflege gilt dabei als flexible und familiennahe Betreuungsform im Rahmen der Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Es wird von den Kindertagespflegepersonen erwartet, dass dort in ei-
nem familiendhnlichen Rahmen jedes Kind individuell angenommen und mit den Eltern ein erziehungs-
partnerschaftlicher Umgang gepflegt wird.

Ziel dieses Info-Ordners Kindertagespflege ist es, lhnen einen guten Uberblick iiber die Voraussetzun-
gen, Aufgaben und Anforderungen einer Tatigkeit als Kindertagespflegeperson zu geben. Es ist weder
moglich noch Zweck dieses Info-Ordners, alle denkbaren Aspekte abschliefend darzustellen oder alle
moglicherweise auftretenden Detailfragen umfassend zu beantworten. Dafiir stehen Ihnen die jewei-
ligen Ansprechpartner*innen im Jugendamt im personlichen Gesprach selbstverstandlich gerne zur
Verfligung.

Viel Freude und viel Erfolg in Ihrer Arbeit in der Kindertagespflege wiinscht lhnen

Ihr Team Kindertagespflege!
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1 Was ist Kindertagespflege?

1.1 Das sollten Sie wissen, bevor Sie als Kindertagespflegeperson tatig werden

Kindertagespflege ist eine individuelle Betreuung und Forderung eines oder mehrerer Kinder durch
eine qualifizierte Kindertagespflegeperson, vor allem fir Kinder unter drei Jahren. In besonderen Fal-
len kann auch tber dieses Alter hinaus eine Betreuung angeboten werden, z.B. wenn die Offnungszei-
ten der Kindertageseinrichtung, der Schule oder OGS nicht ausreichend sind, um den Betreuungsbe-
darf in Randstunden wegen Berufstatigkeit der Eltern zu decken. Eine weitere Ausnahme kann im Ein-
zelfall gemacht werden, wenn das Kind nachweislich fiir seine Entwicklung in der Kindertagespflege
noch Zeit benotigt.

Klassischerweise findet die Betreuung im Haushalt einer einzelnen Kindertagespflegeperson statt.
Hier konnen bis zu fiinf gleichzeitig anwesende fremde Kinder betreut werden. Diese Situation er-
moglicht Gruppenerfahrungen und soziales Lernen in einem lberschaubaren und dadurch Sicherheit
und Schutz vermitteInden Rahmen.

Es ist auch moglich, die Betreuung in anderen geeigneten Raumen anzubieten. SchlieRen Sie sich mit
ein bis zwei anderen Kindertagespflegepersonen zusammen, spricht man von einer Gro3tagespflege-
stelle. In dieser ist es moglich, bis zu neun Kinder gleichzeitig zu betreuen.

GemaR § 22 Abs. 2 SGB VIl soll Kindertagespflege
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Person-
lichkeit fordern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstiitzen und erganzen und
den Eltern dabei helfen, Erwerbstatigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinba-
ren zu kénnen.
Der Forderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die
soziale, emotionale, kdrperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schlief$t die Vermittlung ori-
entierender Werte und Regeln ein. Die Férderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fahigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Beddirfnissen
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft beriicksichtigen (vgl. § 22 Abs. 3 SGB
viil).

1.2 Wer kann Kindertagespflegeperson werden?

Die Kindertagespflege ist eine Betreuungsart, die vom 6ffentlichen Trager der Jugendhilfe gleichrangig
neben der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung angeboten und geférdert wird. Daraus ergibt
sich, dass eine bestimmte Qualitat der Betreuung sichergestellt werden muss.

Jede Person, die ein Kind oder mehrere Kinder

e auBerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtigten

e wahrend eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wdchentlich
e gegen Entgelt

e langer als drei Monate
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betreuen will, bendtigt eine Erlaubnis (vgl. § 43 Abs. 1 SGB VIII).

Nach § 43 Abs. 2 SGB VIl ist die Erlaubnis zu erteilen, wenn die Person fiir die Kindertagespflege ge-
eignet ist. Geeignet sind Personen, die

1. sich durch ihre Persénlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungs-
berechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und
2. Uber kindgerechte Raumlichkeiten verfiigen.

Sie sollen Uber vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfiigen,
die sie in qualifizierten Lehrgangen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. Aullerdem
dirfen sie nicht wegen einer der in § 72a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechtskraftig
verurteilt sein.

Kindertagespflegepersonen benétigen eine Pflegeerlaubnis, die nur das Jugend-
amt ausstellen kann. Dazu priift das Jugendamt die personliche und die fachliche
Eignung der (zukiinftigen) Kindertagespflegeperson und die Geeignetheit der
Raumlichkeiten, in denen die Betreuung stattfindet/ stattfinden soll.

1.3 Priifung der personlichen Eignung

Um die Eignung einer Person festzustellen, fiihrt die Fachberatung im Jugendamt bereits vor Antritt
der Qualifikation mehrere Gesprache mit Ihnen. Diese Gesprache sind die Grundlage fiir die Entschei-
dung des Jugendamtes, ob Sie eine geeignete Kindertagespflegeperson sein konnten.

Folgende personliche und fachliche Anforderungen legt das Jugendamt fiir die Eignung zu Grunde:

e Lebens- und Berufserfahrung
Diese sind beispielsweise erkennbar aufgrund Ihres schulischen und beruflichen Werdegangs,
lhres Alters und lhrer padagogischen Vorerfahrungen.

e Ausreichende Deutschkenntnisse
Die Grundlage lhrer Arbeit ist die stetige sprachliche Auseinandersetzung mit Kindern, Eltern,
Ihrer Fachberatung im Jugendamt und anderen Institutionen. Daher ist es erforderlich, dass
Ihre Deutschkenntnisse mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europaischen Referenz-
rahmens flr Sprachen (GER) entsprechen. Je nach Sprachkenntnissen kann auch eine Teil-
nahme an weiteren Sprachkursen gefordert werden.

e Bereitschaft zur Kooperation
Die Kooperation mit Kindeseltern/ Personensorgeberechtigten, anderen Kindertagespflege-
personen und der Fachberatung im Jugendamt ist eine wesentliche Grundlage lhrer Arbeit.

e Wertschatzende Haltung
Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz in lhrer Arbeit gegeniber allen Beteiligten sind uner-
[asslich.

e Anerkennung des Vorranges der elterlichen Sorge

e Verschwiegenheit gegeniiber Aullenstehenden

e Flexibilitat, Zuverlassigkeit, Verantwortungsbewusstsein

e Fahigkeit zur Selbstorganisation und Kompetenz in Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
Kindertagespflegepersonen sind selbstandig tatig. Das setzt voraus, dass sie eine gut entwi-
ckelte Fahigkeit auch fiir diesen Bereich ihres Berufes mitbringen.
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Erziehungskompetenz und Freude am verantwortungsbewussten, einfiihlsamen Umgang mit
Kindern sowie Motivation zur Ubernahme der Betreuungsaufgabe Kindertagespflege
Fahigkeit zur Dokumentation der Entwicklung der zu betreuenden Kinder

Achtung der Personlichkeit der zu betreuenden Kinder und Verpflichtung zur gewaltfreien Er-
ziehung, insbesondere klares Bekenntnis gegen kdrperliche und seelische Gewaltanwendung
Allgemeines Interesse und Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen

Sensibilitat zum Thema Kindeswohlgefahrdung

Die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung und zur Zusammenarbeit mit der Fachberatung
hat gerade bei diesem Thema eine sehr hohe Bedeutung.

Akzeptanz gegenliber anderen Lebenseinstellungen und Kulturen

Kritikfahigkeit und konstruktiver Umgang mit Konflikten

Absicherung einer gesunden, kindgerechten Verpflegung wahrend der Betreuungszeit

Den eigenen Kindern der Kindertagespflegeperson wird keine stationare Hilfe zur Erziehung
gewdhrt, es bestehen keine Unterhaltsschulden gegeniiber eigenen Kindern und es liegt keine
Sorgerechtseinschrankung fiir eigene Kinder vor

Keine Glaubenszugehorigkeit der Kindertagespflegeperson zu einer Glaubensgemeinschaft,
die padagogisch bedenkliche Aussagen liber bzw. zu Kindern oder die Erziehung, Betreuung
und Bildung von Kindern treffen (entsprechend der Empfehlungen der Sektenbeauftragten der
Kirchen oder anderen relevanten Stellen)

Keine Zugehorigkeit zu verbotenen, verfassungswidrigen Vereinigungen

Keine rechtskraftige Verurteilung wegen einer der in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Strafta-
ten (bei anderen Straftaten wird eine Einzelfallpriifung vorgenommen).

1.4 Priifung der fachlichen Eignung

1.4.1 Qualifikationsanforderungen

Kindertagespflegepersonen sollen Uber vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kin-

dertagespflege verfligen, die sie in qualifizierten Lehrgangen erworben oder in anderer Weise nachge-
wiesen haben (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII).

In Bielefeld missen Sie diese Kenntnisse durch eine Qualifikation nach dem vom Deutschen
Jugendinstitut (DJI) entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kinderta-
gespflege (QHB) nachweisen. Die Qualifikation umfasst insgesamt 300 Unterrichtseinheiten
(UE) sowie zwei Praktika mit einem Stundenumfang von 80 Unterrichtseinheiten. Davon
werden grundsatzlich 40 UE in einer Kindertageseinrichtung im U3 Bereich und 40 Unterricht-
einheiten in der Kindertagespflege erwartet.

160 Unterrichtseinheiten und die zwei Praktika leisten Sie im Grundkurs ab, den Sie mit einer
Lernergebnisfeststellung beenden. Fallt diese Feststellung positiv aus und liegen auch die an-
deren Voraussetzungen und Unterlagen vor, wird lhnen vom Jugendamt eine Pflegerlaubnis
erteilt. Sie erhalten darin die Auflage, in den folgenden zwei Jahren die Anschluss-Qualifikation
mit 140 UE zu absolvieren. Sollten Sie dieser Pflicht nicht nachkommen, prift das Jugendamt
den Widerruf der Pflegeerlaubnis.

Qualifiziert im Sinne des § 21 Abs. 2 KiBiz NRW sind sozialpadagogische Fachkréfte (z.B. Erzie-
her*innen, Dipl. Padagog*innen) nach erfolgreicher Grundqualifizierung im Umfang von
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80 UE. Grundsatzlich werden mindestens 40 Unterrichtseinheiten Praktikum in der Kinderta-
gespflege gefordert. Uber die Notwendigkeit und den Umfang weiterer Unterrichtseinheiten-
eines Praktikums entscheidet die zustandige Fachberatung.

o Haben Sie eine Ausbildung zur Kinderpfleger*in absolviert, kdnnen Ihnen ggf. Teile aus Ihrer
Ausbildung in der Qualifizierung angerechnet werden. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt zu lhrer
Fachberatung auf.

e Haben Sie eine Qualifizierung nach dem friiheren DJI Curriculum gemacht, nehmen Sie Kontakt
zur Fachberatung auf, um zu kldren ob/wie dieses angerechnet werden kann.

Eine Ubersicht zu den aktuellen Anbietern von Qualifizierungs- und Fortbildungskurse finden Sie unter
Ziff. 9.2.

1.4.2 Zuschuss zur Qualifizierung

Die Stadt Bielefeld gewahrt jeder angehenden, d.h. neuen Kindertagespflegeperson, die eine kom-
plette kompetenzorientierte Qualifikation nach dem QHB absolviert hat, einen Zuschuss in H6he von
maximal 2.000 Euro. Vollstandig absolviert ist die Qualifikation nach dem QHB nach 80 Stunden Prak-
tikum und 300 Unterrichtseinheiten (160 tatigkeitsvorbereitende und 140 tatigkeitsbegleitende Un-
terrichtseinheiten).

Bitte legen Sie lhrer zustandigen Fachberatung den Nachweis (iber die vollstandige Qualifizierung und
die lhnen entstandenen tatsadchlichen Qualifizierungskosten vor. Bei Vorliegen der Voraussetzungen
erhalten Sie anschlieRend einen Zuschuss in Hohe der Qualifizierungskosten, maximal in H6he von
2.000,00 €.

Wenn Sie die Qualifizierung abbrechen oder die Abschlusspriifung nicht antreten, ist die Qualifikation
nicht absolviert, und Sie kdnnen keinen Zuschuss erhalten. Fiir den Fall, dass Sie die Abschlusspriifung
antreten, aber leider nicht bestehen, wird der Zuschuss gewahrt. Bitte beachten Sie, dass der Zuschuss
je Kindertagespflegeperson nur einmal bewilligt wird.

1.5 Prifung der Eignung der Raumlichkeiten

Neben der personlichen und fachlichen Eignung der angehenden Kindertagespflegeperson miissen
auch die Raumlichkeiten fiir die Betreuung geeignet sein. Die Priifung der rdaumlichen Voraussetzungen
erfolgt unter Berlicksichtigung der Empfehlungen der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen bei einem
Vororttermin durch die Fachberatung des Jugendamtes. Sie finden die Empfehlungen im Ratgeber fiir
Tagespflegepersonen mit dem Titel ,Kindertagespflege-damit es allen gut geht” (siehe auch Ziff. 8).
Gemeinsam mit lhnen werden alle wichtigen Fragen geklart, ggf. bekommen Sie Hinweise zu Sicher-
heitsfragen oder Auflagen, die dann im Protokoll niedergeschrieben werden. Das Protokoll wird im
Anschluss von Ihnen und der Fachberatung unterzeichnet. Beide erhalten eine Ausfertigung.

Sollten evtl. erteilte Auflagen nicht termingerecht erfillt werden, kann die Erlaubnis nicht erteilt wer-
den bzw. ist der Widerruf einer bereits erteilten Erlaubnis zu priifen.
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Folgendes ist zu beachten:

e Neben einem Hauptbetreuungsraum wird mind. ein weiterer (Schlafjraum empfohlen. Die
GroRe dieser gemeinsamen Fliche muss mind. 6m? Grundfliche pro Tageskind umfassen
(ausgenommen sind hierbei u.a. Kiiche, Bad).

e Ein eigener Garten ist wiinschenswert, in jedem Fall erforderlich ist eine gute Erreichbarkeit
von offentlichen Griinflachen und/oder Spielplatzen.

e Die Betreuungsraume sollten sich grundsatzlich im Erdgeschoss oder 1. Obergeschoss befin-
den. Die Betreuung von Tageskindern ab dem 2. Obergeschoss wird aus Sicherheitsgriinden
(Eigenrettung im Brandfall) dauRerst kritisch gesehen. Sie bedarf einer besonderen Priifung
durch das Jugendamt und ggfs. auch der Priifung durch weitere Fachdienststellen der Stadt
Bielefeld.

o Firdie Betreuung von Kindern in Raumen ab dem zweiten Obergeschoss wird die Pfle-
geerlaubnis grundsatzlich auf 3 Kinder begrenzt. Durch die Erteilung weiterer Auflagen
kénnen ggf. auch bis zu 5 Kinder betreut werden. Klaren Sie dies mit der zustandigen
Fachberatung.

o Die Betreuung von fremden Kindern ist ab dem vierten Obergeschoss aus Sicherheits-
grinden nicht moglich.

e Wenn Rdume ausschlieBlich zum Zweck der Kindertagesbetreuung genutzt, gekauft oder an-
gemietet werden sollen, muss eine Nutzungsanderungsgenehmigung beim zustandigen Bau-
amt eingeholt werden (siehe auch Ziff. 2.3).

e |n Rdumen, die auch privat genutzt werden, soll grundsatzlich keine GroBtagespflege ange-
boten werden. Hintergrund ist, dass im Urlaubs- oder Krankheitsfall einer Kindertagespflege-
person im Regelfall keine der Kindertagespflegepersonen der GroRtagespflegestelle mehr Kin-
der betreuen kann, wenn die im Urlaub befindliche oder erkrankte Person zuhause ist.

1.6 Erteilung der Pflegeerlaubnis

1.6.1 Ubersicht Giber die bendtigten Nachweise

Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht iiber die Nachweise, die wir von lhnen brauchen, um die Ertei-

lung einer Pflegeerlaubnis prifen zu kénnen:

Aktueller tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
Motivationsschreiben

Sofern vorhanden: Nachweise iiber abgeschlossene Berufsausbildung/Studienabschliisse sowie
bisherige Tatigkeiten

Nachweis einer fachlichen Qualifikation nach dem Kompetenzorientiertes Qualifizierungshand-
buch Kindertagespflege (QHB) (s.a. Ziff. 1.4.1)

Antrag auf Pflegeerlaubnis
Padagogisches Konzept (s.a. Ziff. 1.6.2)

Erste-Hilfe-Kurs in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen / am Kind / fiir Erzieher/innen
Neun Unterrichtseinheiten/ eine Auffrischung muss alle 2 Jahre nachgewiesen werden und kann
als jahrliche Fortbildung anerkannt werden. Eine beispielhafte Ubersicht zu den aktuellen Anbie-
tern dieser Kurse finden Sie unter Ziff. 9.3

Seite 10 von 73



Info-Ordner Kindertagespflege - Teil |

e Grundriss der Betreuungsraume inkl. m2- Angaben
Gefordert sind min. 6 m? Grundflache pro Kind; Raume wie z.B. WCs und Bader, Kiiche, Gardero-
ben, Abstellrdaume, Bliro und AulRenflachen sind in der Grundflache nicht inbegriffen.

e Arztliche Gesundheitsbescheinigung
Vordruck vom Jugendamt, die Bescheinigung darf nicht alter als 6 Monate sein

e Erstbelehrung gem. § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (s.a. Ziff. 9.4)

e Belehrung gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (ehem. §35)
Als Selbstbelehrung oder im Online-Format verfligbar, die Belehrung darf nicht dlter als 3 Monate
sein

o Nachweis iiber einen ausreichenden Masernschutz
Gilt fur alle Personen, die nach 1970 geboren sind

e Erweitertes Fliihrungszeugnis nach § 30a des Gesetzes liber das Zentralregister und das Erzie-
hungsregister (Bundeszentralregistergesetz - BZRG)

o Fur die Kindertagespflegeperson; wenn die Kindertagespflege im eigenen Haushalt durchge-
flihrt wird auBerdem fir alle im Haushalt lebenden Familienmitglieder und sonstigen Perso-
nen im Alter ab 18 Jahre.

Das erweiterte Flihrungszeugnis darf nicht alter als 6 Monate sein.
Der Antrag kann in jeder Birgerberatung gestellt werden; das Jugendamt stellt einen An-
tragsvordruck zur Verflgung.

o Das erweiterte Fiihrungszeugnis wird dem Jugendamt direkt von der ausstellenden Behorde
zugesandt.

e Nachweise und Berichte der Praktika in Kindertagespflege und Kindertagesstitte

o Nutzungsidnderung fiir externe Raume durch das Bauamt, wenn Sie Raume ausschlief8lich zur
Kinderbetreuung anmieten, kaufen oder zur Verfligung gestellt bekommen (vgl. auch Ziff. 2.3)

o Meldung als Lebensmittelunternehmen
o Diese ist nicht notwendig, wenn die Betreuung im eigenen Haushalt angeboten wird
o Weitere Informationen erhalten Sie von der Fachberatung und beim Gesundheits-, Veterinar-

und Lebensmittelliberwachungsamt der Stadt Bielefeld

e Hausbesuch und abschlieBende Abnahme der Betreuungsraume vor Betreuungsbeginn durch
die Fachberatung

e Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages (Kinderschutzvereinbarung), die Vereinba-
rung erhalten Sie zur Unterzeichnung von der Fachberatung

1.6.2 Padagogische Konzeption

Nach § 17 KiBiz haben die Kindertagespflegepersonen die Bildung, Erziehung und Betreuung der Ta-
gespflegekinder nach einer eigenen padagogischen Konzeption durchzufiihren. Diese Konzeption muss
Ausfiihrungen zur Eingewdhnungsphase, zur Bildungsférderung, insbesondere zur sprachlichen und
motorischen Férderung, zur Sicherung der Rechte der Kinder, zu MaRnahmen der Qualitatsentwick-
lung und -sicherung und zur Erziehungspartnerschaft mit den Eltern enthalten. Die pddagogische Ar-
beit hat sich an den Grundséatzen zur Bildungsforderung fir Kinder zu orientieren. Nach § 19 Abs. 3
KiBiz muss die padagogische Konzeption auch Ausfiihrungen zur alltagsintegrierten kontinuierlichen
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Begleitung und Forderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur gezielten individuellen Sprach-
forderung enthalten.

Zur Erlangung der Pflegeerlaubnis ist daher auch die Vorlage einer solchen Konzeption erforderlich.
Ihre padagogische Arbeit hat sich dabei an den Grundsatzen zur Bildungsférderung fir Kinder zu ori-
entieren. Die nachfolgend aufgefiihrte Gliederung soll lhnen Anhaltspunkte bei der Erstellung einer
Konzeption bieten. Natrlich steht es lhnen frei, zusatzliche Punkte aufzufiihren, die lhnen wichtig
sind.

e Deckblatt

e Inhaltsverzeichnis

e Vorwort

e Personliche Vorstellung und Motivation

e Vorstellung lhrer Kindertagespflegestelle / Rahmenbedingungen

e Padagogische Grundsatze und Ziele

e Eingewohnung (gesetzlich verpflichtend)

e Bildungsauftrag (gesetzlich verpflichtend)

e Beobachtung und Dokumentation

e Erndhrung

e Erziehungspatenschaft mit den Eltern (gesetzlich verpflichtend)

e Informationen zur Sicherung der Rechte der Kinder (gesetzlich verpflichtend)

e Ubergang in die KiTa

e Qualitatsentwicklung und Vernetzung

e Kooperation mit dem Jugendamt

Bei einer Grolitagespflegestelle (Zusammenschluss von zwei oder drei Kindertagespflegepersonen)
sind folgende Punkte im Konzept zusatzlich erforderlich:

e Informationen zur Sicherung des vom Gesetz geforderten familiendahnlichen Charakters der
Kindertagespflegestelle

e Informationen zur Sicherung der hdchstpersonlich zu erbringenden, sozialen Dienstleistung
der jeweiligen Kindertagespflegeperson

Nahere Details, Informationen und mogliche Arbeitshilfen erhalten Sie von der zustandigen Fachbera-
tung.

Bitte beachten Sie: Bei einer padagogischen Konzeption handelt es sich nicht
um eine Informationsbroschiire oder ein Faltblatt fiir die Eltern.

Verzichten Sie bitte auf Bilder und Fotos, die nicht im unmittelbaren Zusam-
menhang mit lhrem Angebot stehen. Beschreiben Sie lhre Vorstellungen von
lhrer Kindertagespflege. Fassen Sie sich kurz, aber bleiben Sie trotzdem aussa-
gekraftig!
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1.6.3 Entscheidung

Sind von lhnen alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und von der Fachberatung alle erforderli-
chen Priifungen vorgenommen worden, fihrt die Fachberatung mit Ihnen ein abschlieRendes Ge-
sprach, in dem lhnen die Entscheidung Uber die beantragte Erteilung der Pflegeerlaubnis zunachst
mundlich mitgeteilt und erldautert wird. Im Nachgang dazu erhalten Sie einen entsprechenden schrift-
lichen Bescheid.

Wenn eine Erlaubnis erteilt wird:

e Eine Erlaubnis zur Kindertagespflege wird regelmaRig befristet fiir die Dauer von fiinf Jahren
erteilt. In Ausnahmefallen (z.B. bei einem befristeten Mietvertrag) behalt sich das Jugendamt
vor, die Erlaubnis fiir einen kirzeren Zeitraum zu erteilen.

e Eine Erlaubnis zur Kindertagespflege kann mit Nebenbestimmungen versehen werden (z.B. mit
der Auflage, binnen zwei Jahren die Anschluss-Qualifikation mit 140 UE zu absolvieren (vgl.
Ziff. 1.4.1).

e Eine Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt im Regelfall zur Betreuung von bis zu finf gleich-
zeitig anwesenden, fremden Kindern.

Die Erlaubnis kann im Einzelfall auch fiir eine geringere Zahl von Kindern erteilt werden, z.B.,
wenn dies so beantragt wurde bzw. dies aufgrund der personlichen und/ oder rdaumlichen Si-
tuation erforderlich erscheint.

Das KiBiz sieht unter bestimmten Voraussetzungen auch die Mdéglichkeit vor, dass die Erlaubnis
fir mehr als flinf Kinder erteilt werden kann. Mehr Informationen dazu erhalten Sie bei Bedarf
im Gesprach mit lhrer Fachberatung.

e In einer GroRRtagespflegestelle (vgl. Ziff. 2) benétigt jede Kindertagespflegeperson eine eigen-
standige Erlaubnis. In einer GroRtagespflegestelle kdnnen im Regelfall héchstens neun Kinder
von zusammen maximal drei Kindertagespflegepersonen betreut werden.

Das KiBiz sieht unter bestimmten Voraussetzungen die Moglichkeit vor, dass in der GrofRtages-
pflege insgesamt bis zu 15 Betreuungsvertrage abgeschlossen werden. Mehr Informationen
dazu erhalten Sie bei Bedarf im Gesprach mit lhrer Fachberatung.

Es ist unzuldssig, dass Sie mehr als die in Ihrer Pflegeerlaubnis angegebene Anzahl
an Kindern betreuen.

1.7 Neuerteilung der Pflegeerlaubnis

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist befristet. Wird eine Neuerteilung angestrebt, ist drei Monate
vor Ablauf der bestehenden Erlaubnis durch die Kindertagespflegeperson ein Antrag auf eine erneute
Erteilung der Erlaubnis zu stellen.

Die Stadt Bielefeld ist verpflichtet, die Eignung der Kindertagespflegeperson sowie der Betreuungs-
raume nochmals zu priifen und dabei die fachliche Entwicklung der Kindertagespflegeperson einzube-
ziehen. Uber die einzureichenden Unterlagen werden Sie vom Jugendamt informiert.
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1.8 Entzug der Pflegeerlaubnis

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege wird bei Vorliegen schwerwiegender Griinde durch die Stadt Biele-

feld entzogen. Schwerwiegende Griinde sind zum Beispiel

eine Kindeswohlgefdahrdung durch die Kindertagespflegeperson bzw. in deren Verantwor-
tungsbereich,

der Wegfall oder eine erhebliche Beeintrachtigung der personlichen, fachlichen oder raumli-
chen Eignungsvoraussetzungen,

ein schwerwiegender oder wiederholter Verstol3 gegen die erteilte Erlaubnis,

ein schwerwiegender oder wiederholter VerstoR gegen die Flirsorge- und Aufsichtspflicht oder
die Nichterfillung einer Auflage, die eine wesentliche Voraussetzung der Pflegeerlaubnis dar-
stellt (z.B. Anschlussqualifizierung).

Abhangig vom Riicknahmegrund wird die Pflegeerlaubnis widerrufen, aufgehoben oder zuriickgenom-

men. Sie erhalten dariiber einen Bescheid der Stadt Bielefeld. In besonderen Fallen kann die Betreuung

sofort untersagt werden.
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2 Zusammenschluss von Kindertagespflegepersonen
(GroRtagespflege)

Alle Kindertagespflegepersonen, die einen Zusammenschluss planen, sollten sehr
friih und vor allem vor der Anmietung oder dem Kauf eines Objektes Kontakt mit
der zustandigen Fachberatung aufzunehmen, damit die oftmals zeitintensive Prii-
fung der Eignung der Riume friihzeitig erfolgen kann, da noch weitere Amter in-
volviert werden miissen.

2.1 Grundinformationen

Vielfach betreuen Kindertagespflegepersonen die Kinder als Einzelperson. Es gibt aber auch die Mog-
lichkeit, dass sich zwei oder drei Kindertagespflegepersonen zu einer Grol3tagespflegestelle zusam-
menschliellen.

Die Voraussetzungen fiir einen Zusammenschluss zur Grolitagespflege in einer dafiir geeigneten
Raumlichkeit sieht die Stadt Bielefeld in der Regel als gegeben an,

e wenn sich eine Kindertagespflegeperson, die bereits mindestens ein Jahr in der Kindertages-
pflege tatig war, mit einer oder zwei anderen Kindertagespflegepersonen zusammenschlieSen
mochte

oder

e wenn sich eine sozialpddagogische Fachkraft (z.B. Erzieher*in, Sozial- oder Heilpddagog*in),
die bereits mindestens ein Jahr in der Arbeit mit Kindern tatig war, mit einer oder zwei anderen
Kindertagespflegeperson zusammenschliefen mochte.

Erforderlich ist ein formloser schriftlicher Antrag, den Sie bitte an Ihre Fachberatung schicken. Aus dem
Antrag muss zu erkennen sein,

e wer sich zusammenschlieRen mdchte,
e wo die Betreuung zukiinftig stattfinden soll und
e ab wann die Betreuung starten soll.

Vor Beginn Ihrer gemeinsamen Tatigkeit wird ein Gesprach mit der zustandigen Fachberatung stattfin-
den um Uber die zukiinftige gemeinschaftliche Nutzung der Raumlichkeiten, Ihre padagogischen Vor-
stellungen sowie Ihre Vorstellungen zu einzelnen Bereichen der Kindertagespflege (z.B. Betreuungs-
zeiten, Entwicklungsgesprache, ...) zu sprechen.

2.2 Aufsichtspflicht

Wenn sich zwei (oder drei) Kindertagespflegepersonen zusammengeschlossen haben, sind folgende
Punkte zu beachten:
e In einer GrolStagespflegestelle kénnen gleichzeitig maximal neun Kinder von zwei oder maxi-
mal drei Kindertagespflegepersonen betreut werden. Das gilt auch dann, wenn mehr als ins-
gesamt neun Betreuungsvertrage bestehen.
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Die Betreuung der Kinder erfolgt aber nicht gemeinschaftlich durch die Kindertagespflegeper-
sonen. Auch in der GrolStagespflege ist es so, dass jeder einzelnen Kindertagespflegeperson
»ihre” Kinder zur Betreuung zugeordnet werden.

Die Kindertagespflegeperson muss anwesend sein, auch wenn z.B. nur eines der ihr zugeord-
neten Tagespflegekind anwesend ist. Sie haben die Aufsichtspflicht fir jedes Ihrer Tagespfle-
gekinder!

GroRtagespflege bedeutet, dass die Betreuung eines Kindes von einer ganz be-
stimmten und vertraglich festgelegten Einzelperson geleistet wird!
Vernachlassigt die Kindertagespflegeperson ihre Aufsichtspflicht, stellt dies einen
schwerwiegenden Verstof3 gegen die Fiirsorge- und Aufsichtspflicht dar, der in
der Regel den Entzug der Pflegeerlaubnis nach sich zieht.

2.3 Nutzungsdnderung des Wohnraumes

Vor Inbetriebnahme einer GroRtagespflegestelle ist ein Antrag auf Nutzungsanderung der vorgesehe-

nen Raumlichkeiten (Wohnung oder Haus) beim Bauamt zu stellen. Dies macht in der Regel der Ver-
mieter/ Eigentiimer. Sinnvoll ist ggfs. auch eine Absprache mit einem Architekten.

Ist eine Nutzungsdnderung grundsatzlich moglich, werden Sie vom Bauamt eine sog. ,Baugenehmi-

gung” erhalten. In diesem Schreiben sind alle noch erforderlichen Anderungen und alle noch zu behe-

benden Mangel eingetragen.

Fir die Erteilung der Nutzungsdanderung sind u.a. folgende Kriterien von Bedeutung:

Die Bauordnung muss grundsatzlich eine Kinderbetreuung in dem Gebiet zulassen.

Rdume sollten im Erdgeschoss liegen/ es muss neben dem Ein- und Ausgang ein weiterer
Fluchtweg vorhanden sein.

Keller-/Bodenrdume werden nicht als Betreuungsrdume anerkannt.

Betreuungsraume miissen in sich abgeschlossen sein und diirfen fiir die Offentlichkeit nicht
zuganglich sein.

Pro Kind sollen mind. 6 m? Grundflache vorhanden sein; Raume wie z.B. WCs und Bader, Ki-
che, Garderoben, Abstellrdume, Biro und AuRenfldchen sind in der Grundfléache nicht inbe-
griffen.

Es muss ein separater Schlafraum fiir die Kinder vorhanden sein.

Die Erreichbarkeit der Toilette darf nicht durch die Kiiche erfolgen.

Ausreichend groRe Fenster, Tageslicht und Deckenhéhe.

Rauchmelder in allen Rdumen.

Entsprechende Notausgangsschilder.

Feuerldscher nach entsprechender DIN-Norm.

Entweder eingezdunter Garten oder Spiel-/ Grinflachen in gut erreichbarer Nahe.
Grundsatzlich sollen zwei getrennte Betreuungsraume vorhanden sein.
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Nachdem die Baugenehmigung erteilt worden ist, alle erforderlichen Anderungen vorgenommen so-
wie alle festgestellten Mangel behoben sind, wird das Bauamt zu einer abschliefenden Besichtigung
kommen und Ihnen eine ,, Bescheinigung Bauzustandsbesichtigung abschlieBende Fertigstellung” zu-
senden. Erst dann darf die Nutzung aufgenommen werden. Beide Unterlagen, also die ,, Baugenehmi-
gung”als auch die, Bescheinigung Bauzustandsbesichtigung abschlieBende Fertigstellung”, miissen Sie
der Fachberatung im Jugendamt vorlegen.

Ergdnzend zu o.g. Ausfiihrungen bekommen Sie weitere Informationen bei lhrer zustandigen Fachbe-
ratung.

2.4 Meldung als Lebensmittelunternehmer*in in angemieteten Raumen

Nach Start einer Kindertagespflegestelle in angemieteten Raumen missen Sie sich beim Gesundheits-
, Veterinadr und Lebensmitteliiberwachungsamt als Lebensmittelunternehmer*in anmelden. Informie-
ren Sie sich daher vor Start lhrer (GroR)-Tagespflegestelle, welche Voraussetzungen erfiillt sein sollen,
wenn Sie als KindergroRtagespflege oder Kindertagespflege in angemieteten Rdumen Lebensmittel
verarbeiten méchten. Wenden Sie sich mit Fragen dazu direkt an das Lebensmitteliiberwachungsamt
der Stadt Bielefeld.
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3 Wichtige inhaltliche Anforderungen des KiBiz

Nachfolgend erhalten Sie einen Uberblick iiber die wesentlichen inhaltlichen Anforderungen, die sich
aus dem KiBiz ergeben:

Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam gefordert werden. Die besonderen Be-
dirfnisse von Kindern mit Behinderung sind bei der padagogischen Arbeit zu bertcksichtigen.
Kindertagespflegepersonen missen mit den Eltern partnerschaftlich und vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 KiBiz). Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelma-
Rige Information Uber den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu
ist den Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr (01.08 — 31.07.) ein Gesprach lber die
Entwicklung ihres Kindes, seine besonderen Interessen und Fahigkeiten sowie geplante Mal3-
nahmen zur gezielten Forderung des Kindes anzubieten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 KiBiz).

In der Kindertagespflege ist die gesundheitliche Entwicklung der Kinder auch durch altersan-
gemessene praventive MalBnahmen sowie durch eine ausgewogene und gesunde Gestaltung
der angebotenen Verpflegung zu férdern.

Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung fur die gesundheitliche
Entwicklung eines Kindes sind die Eltern friihzeitig zu informieren und geeignete Hilfen zu ver-
mitteln, bei fortbestehender Gefahrdung ist das Jugendamt entsprechend § 8a SGB VIl zu in-
formieren (siehe Ziff. 6).

In den Raumlichkeiten, in denen die Kindertagespflege stattfindet, ist das Rauchen nicht ge-
stattet.

Kindertagespflegepersonen haben den von ihnen betreuten Kindern auch Bildungsangebote
zu machen. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die Kinder neben Wissen und
Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen entwickeln beziehungsweise weiterent-
wickeln. Dabei ist auf die individuelle Situation der Tagespflegekinder und deren Entwicklung
einzugehen.

Die Kindertagespflege bietet vielfaltige Bildungsmoglichkeiten, die die motorische, sensori-
sche, emotionale, dsthetische, kognitive, kreative, soziale und sprachliche Entwicklung des Kin-
des ganzheitlich fordern und die Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Menschen
einschlieRen. Wesentlicher Ausgangspunkt fiir die Gestaltung der padagogischen Arbeit sind
die Starken, Interessen und Bedirfnisse des Kindes.

Die Kinder sollen ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedirfnissen entsprechend
bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mit-
wirken.

Zur Erflllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehort die kontinuierliche Férderung der
sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil
der friihkindlichen Bildung. Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist anzuerkennen und zu for-
dern.

Zu den wichtigen inhaltlichen Anforderungen gehoren auch das Vorhanden sein und die Um-
setzung einer padagogischen Konzeption (siehe dazu unter Ziff. 1.6.2) sowie die Entwicklungs-
und Bildungsdokumentation der Kinder (siehe dazu unter Ziff. 5.13.4).

Die Kindertagespflegepersonen mit- und untereinander, aber auch mit anderen Einrichtungen
und Diensten (z. B. KiTa oder Familienzentren), die ihren Aufgabenbereich berihren, sollten
sich vernetzen und kooperieren (§ 13 KiBiz).

Die Kindertagespflegepersonen sind zur Qualitatssicherung und -entwicklung ihrer padagogi-
schen Arbeit, durch Fort- und Weiterbildungen verpflichtet (§ 24 Abs. 3 Nr. 4 KiBiz) und miissen
in Bielefeld dazu jahrlich 18 UE in Form entsprechender Fortbildungen nachweisen.
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4 Finanzen und Versicherungen

Kindertagespflegepersonen arbeiten in der Regel als selbstdandige Personen. Das heil3t, dass neben der
Kindertagesbetreuung auch Verwaltungsaufgaben auf Sie zukommen. Sie missen sich um Ihre Renten-
und Krankenversicherung kiimmern, sich bei der Berufsgenossenschaft anmelden, um bei einem Unfall
selbst versichert zu sein und zu guter Letzt miissen Sie Ihre Einnahmen beim Finanzamt versteuern.

Auf den kommenden Seiten erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum Thema Finanzen und Ver-
sicherungen.

4.1 Investitionskostenzuschuss

Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Investitionskostenzuschuss, vielmehr entscheidet das Ju-
gendamt nach pflichtgemaRem Ermessen im Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel. Wenn entspre-
chende Fordermittel zur Verfligung stehen, kann ein Zuschuss zu den angemessenen Investitionskos-
ten beantragt werden, wenn Sie mit Ihrer Kindertagespflegestelle der Stadt Bielefeld neue Betreuungs-
platze anbieten. Bitte beachten Sie, dass es sich im Fall einer Bewilligung nicht um eine vollstandige
Ubernahme entstehender Investitionskosten handelt, sondern lediglich um einen Zuschuss zu den an-
gemessenen Investitionskosten; ein Teil der Investitionskosten muss von lhnen getragen werden.

Ihre Ansprechpersonen fiir weitere Fragen zum Thema Investitionskostenzuschuss finden Sie unter
Ziff. 9.1.

4.2 Laufende Geldleistungen

Das SGB VIII bestimmt, dass Ihnen als Kindertagespflegeperson u.a. eine laufende Geldleistung zu ge-
wahren ist. Diese muss folgende Bestandteile umfassen:
e die Erstattung angemessener Kosten, die der Kindertagespflegeperson fiir den Sachaufwand
entstehen,
e einen Betrag zur Anerkennung der Forderungsleistung der Kindertagespflegeperson,
e die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen flr Beitrage zu einer Unfallversicherung
e die halftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssiche-
rung der Kindertagespflegeperson sowie
e die hilftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung.
Die Hohe der laufenden Geldleistung wird von der Stadt Bielefeld festgelegt. Dabei werden der zeitli-
che Umfang der Leistung, die Anzahl der betreuten Kinder sowie der Férderbedarf der betreuten Kin-
der beriicksichtigt. Ebenfalls bericksichtigt wird ein Betrag fir die mittelbare Bildungs- und Betreu-
ungsarbeit (z.B. flr das Erstellen von Dokumentationen, das Fliihren der nach dem KiBiz gesetzlich vor-
geschriebenen Entwicklungsgesprache, usw.).

4.2.1 Pauschale pro Tagespflegekind und Betreuungszeit als Grundsatz

Die politischen Gremien der Stadt Bielefeld haben basierend auf den gesetzlichen Vorgaben
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e eine Pauschale pro Tagespflegekind und Betreuungsstunde, durch die der Sachaufwand und
die Anerkennung der Forderungsleistung abgegolten werden,

e eine Pauschale fir die mittelbare Betreuungs- und Bildungsarbeit pro Tagespflegekind und Be-
treuungsmonat sowie

e eine zusatzliche Jahresférderung fiir die Betreuung von Kindern mit Behinderung oder Kindern,
die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei denen dies von einem Trager
der Eingliederungshilfe festgestellt wurde

beschlossen.

Die zusatzliche Jahresforderung fiir die Betreuung von Kindern mit Behinderung oder Kindern, die von
einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei denen dies von einem Tradger der Eingliede-
rungshilfe festgestellt worden ist, kommt nach § 24 Abs. 4 KiBiz nur in Betracht, wenn Sie als Kinderta-
gespflegeperson (iber eine zusatzliche Qualifikation zur Betreuung dieser Kinder verfiigen oder mit
einer solchen begonnen haben, bevor das Kind von Ihnen betreut wird. Entsprechende Qualifikationen
sind:

e die staatliche Anerkennung als Heilpddagog*in,

e die abgeschlossene Ausbildung zur Heilerziehungspfleger*in,

e die abgeschlossene Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelfer*in bzw.

e eine zusatzliche Inklusionsfortbildung nach dem QHB.

Die Hohe der Pauschalen finden Sie in der Anlage unter Ziff. 10.3. Die Zahlung erfolgt zunachst als
Monatspauschale. Zahlungsrelevante Veranderungen (z.B. bei mehr als 30 vergiiteten betreuungs-
freien Tagen, vbT, pro Jahr, vgl. Ziff. 4.2.5) werden nach Ende des Kalenderjahres verrechnet.

4.2.2 Finanzierung bei Betreuung zu unginstigen Zeiten

Ist die Betreuung eines Kindes zu unglinstigen Zeiten notwendig, wird lhnen ein Zuschlag fir diese
Betreuungsstunden gezahlt. Als ungiinstige Zeiten zdhlen Zeitrdume morgens von 06:00 — 07:00 Uhr
und abends von 18:00 — 22:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertage in den Zeiten von 06:00 Uhr bis 22:00
Uhr. Die Notwendigkeit dieser Betreuungszeit ist durch die Personensorgeberechtigten dem Jugend-
amt nachzuweisen. Dabei gilt:
e Erfolgt die Betreuung durch eine anerkannte Kindertagespflegeperson zu ungiinstigen Zeiten
im Haushalt der Kindeseltern wird ein Zuschlag von 3,00 € pro Stunde und Kind gewahrt.
e Erfolgt die Betreuung zu unglinstigen Zeiten im Haushalt der anerkannten Kindertagespflege-
person, wird ein Zuschlag von 1,50 € pro Stunde und Kind gewahrt.

4.2.3 Finanzierung in der Eingewdhnungsphase neuer Tagespflegekinder

Die laufende monatliche Geldleistung wird Ilhnen bereits wahrend der Eingewdhnungsphase in dem
bewilligten Umfang gewahrt. Bei der Eingewdhnung wird fiir die Dauer von in der Regel 14 Tagen die
bewilligte Pauschale gezahlt, auch wenn das Kind tatsachlich fiir weniger Stunden betreut wird. Sollte
die Eingewohnung langer als 14 Tage dauern, ist dies der Fachberatung mitzuteilen, um das weitere
Vorgehen abzusprechen. Geringere tatsachliche Betreuungszeiten kdnnen zu einer Reduzierung des
Pflegegeldes und zu entsprechenden Riickforderungen fihren.

Weitere Informationen zur Eingewdhnung erhalten Sie unter Ziff. 5.7.
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4.2.4 Finanzierung bei vorUbergehender Abwesenheit des Tagespflegekindes

Die laufende monatliche Geldleistung wird auch bei voriibergehender Abwesenheit des Tagespflege-
kindes (z.B. wegen Krankheit oder Urlaub) zunachst weitergewahrt. Sollte das Kind langer als 20 Be-
treuungstage am Stiick fehlen, wird Ihre laufende Geldleistung fiir dieses Kind grundsatzlich ab dem
21. Betreuungstag eingestellt. Aus diesem Grund ist es notwendig sich bei langerfristigem Ausfall eines
Tageskindes mit lhrer Fachberatung in Verbindung zu setzen.

4.2.5 Finanzierung bei vorUbergehender Abwesenheit der Kindertagespflegeperson

Nach Abzug von Wochenenden und Feiertagen verbleiben 250 Tage pro Jahr, an denen eine Kinderta-
gesbetreuung moglich ist. Die monatliche laufende Geldleistung wird aber auf Basis von 220 Betreu-
ungstagen pro Jahr berechnet, da angenommen wird, dass jede ganzjahrig tatige Kindertagespflege-
person bei einer 5 Tage Woche an 30 Tagen pro Jahr aus individuellen Griinden (z.B. Urlaub, Fortbil-
dung, Krankheit) keine Betreuung anbietet. Diese 30 Tage stellen die sogenannten vergiiteten betreu-
ungsfreien Tage (vbT) dar. Die Vergitung dieser betreuungsfreien Tage erfolgt durch die Beriicksichti-
gung im Stundensatz pro Kind. Bieten Sie weniger Betreuungstage pro Woche an, verringert sich die
Anzahl der Ihnen zustehenden vbT entsprechend.

Je nachdem, wie viele Tage Sie tatsachlich keine Betreuung anbieten, ergibt sich:

s Bei Kindertagespflegepersonen, die an weniger als 30 Tagen pro Jahr keine Betreuung anbie-
ten, besteht kein Nachzahlungsanspruch der Kindertagespflegeperson.

e Bietet eine Kindertagespflegeperson an mehr als 30 Tagen pro Jahr keine Betreuung an, wird
die laufende Geldleistung fuir jeden tUber die 30 Tage hinausgehenden Tag um 1/220 gekiirzt.
Berechnungsgrundlage dafir ist die Gesamtsumme der laufenden Geldleistung, die die Kinder-
tagespflegeperson in dem jeweiligen Kalenderjahr erhalten hat.

Betreuungsfreie Tage der Kindertagespflegeperson kdnnen bedeuten, dass Eltern
eine Ersatzbetreuung fiir ihr Kind benétigen. Um im Interesse des Kindeswohls
die Anlasse fiir eine Ersatzbetreuung gering zu halten, werden absehbare Ausfall-
zeiten mit den Eltern abgestimmt (siehe dazu Ziff. 5.9).

4.2.6 Finanzierung einer Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson eine Ersatzbetreuung
zu organisieren (vgl. Ziff. 5.9.3). Erfolgt eine Ersatzbetreuung durch eine selbstindig titige Kinderta-
gespflegeperson, sieht die Finanzierung wie folgt aus:

e Ubernimmt eine andere Kindertagespflegeperson die Ersatzbetreuung, weil sie aktuell nur
vier statt der finf moglichen Betreuungsvertrage hat und daher ein Betreuungsplatz frei ist,
bekommt sie fiir das zusatzliche Kind im Rahmen der Betreuungsstunden eine Verglitung in
Hohe der laufenden Pauschale.

Bestehen bereits 5 Betreuungsverhaltnisse und das Kind in Vertretung besetzt den Platz eines
Kindes, welches zum Beispiel durch Urlaub abwesend ist, erfolgt keine zusatzliche Vergiitung.
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e Tritt der Vertretungsbedarf bei einem Kind ein, das in einer GroBtagespflegestelle oder in ei-
ner Kindertagespflegestelle in angemieteten Raumen betreut wird, kénnte eine Kindertages-
pflegeperson, die sich explizit als Springer*in flir Vertretungssituationen bereit erklart hat, die
Ersatzbetreuung in den dem Kind bekannten Raumlichkeiten vornehmen. Nach Absprache
kann ein/e Springer*in in Ausnahmen auch in den eigenen Betreuungsraumen (also in nicht
angemieteten Radumen) tatig werden. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen direkt an lhre
zustandige Fachberaterin.

Springer*innen erhalten eine Geldleistung pro betreutem Kind und Betreuungsstunde ent-
sprechend der Anlage unter Ziff. 10.3.

4.2.7 Sondersituation: GroReltern als Kindertagespflegeperson

Eine Verglitung nach den vorstehenden Regelungen wird fiir ein GroRelternteil des betreuten Kindes
nur gewahrt, sofern dieser

1. eine giltige Erlaubnis zur Kindertagespflege hat,

2. als Kindertagespflegeperson tatig ist, und

3. parallel zur Betreuung des Enkelkindes auch fremde Tagespflegekinder betreut.

Eine Vergltung erfolgt daher nicht, wenn

e Grolieltern ausschlielRlich das eigene Enkelkind betreuen oder
e wenn GrofSeltern, Eltern und Kind in einer Haushaltsgemeinschaft leben.

4.3 (Teilweise) Erstattung bestimmter Versicherungsbeitrage

Auf Nachweis werden folgende Versicherungsbeitrage, die aufgrund des Einkommens aus Kinderta-
gespflege berechnet werden (Beitrdge aus weiteren Einkiinften bleiben unberiicksichtigt), (anteilig)
erstattet

e 50 % der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung,
o 50 % der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversi-
cherung sowie
e 100% der nachgewiesenen Aufwendungen fiir Beitrage zu einer angemessenen Unfallversi-
cherung.
Ihre Ansprechpersonen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WIJH) flir weitere Fragen zum Thema ,(an-
teilige) Erstattung von Versicherungsleistungen” finden Sie unter Ziff. 9.1.

4.3.1 Alterssicherung

Sobald Sie die geltende gesetzliche Geringfligigkeitsgrenze Gberschreiten, besteht fiir Sie die Verpflich-
tung zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn Sie als Kindertagespflegeperson
dieser Versicherungspflicht unterliegen, missen Sie sich innerhalb der ndchsten drei Monate bei der
Deutschen Rentenversicherung melden. lhre Beitragseinstufung erfolgt entweder anhand des nachge-
wiesenen Einkommens oder pauschal ohne Einkommensnachweis.

Liegt Ihr Einkommen unter der geltenden gesetzlichen Geringfligigkeitsgrenze, werden auf Antrag Bei-
trage flr eine angemessene private Altersvorsorge zur Halfte erstattet. Bei einer Alterssicherung in
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privater Form ist entscheidend, dass die nachgewiesenen Aufwendungen der Alterssicherung dienen.
Dies wird durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe geprift.

Fiir die Erstattung von Beitragen zur Alterssicherung ist der Beitragsbescheid der gesetzlichen bzw.
privaten Rentenversicherung unverziglich bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe vorzulegen. Die Aus-
zahlung erfolgt mit der laufenden Geldleistung monatlich.

Samtliche Folgebescheide bei Anderung oder Bestitigung des Beitrags sind ebenfalls unaufgefordert
und unverziiglich bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe einzureichen.

4.3.2 Kranken- und Pflegeversicherung

Gemal § 23 Abs. 2 SGB VIl ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, die Aufwendungen zu einer angemesse-
nen Kranken- und Pflegeversicherung zu 50 % zu Gibernehmen. Um diesen Zuschuss zu erhalten, mis-
sen Sie lhre Versicherungsbeitrage gegentber der Wirtschaftlichen Jugendhilfe nachweisen. Die Aus-
zahlung erfolgt mit der laufenden Geldleistung monatlich.

Folgende Unterlagen sind unverziiglich bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe einzureichen:

e Bescheid der gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung nach Anmeldung bei
der jeweiligen Versicherung, vollstandige Kopien der Versicherungsscheine (bei Ersteinrei-
chung zu dieser Versicherung) inkl. Nachweis tiber eventuell enthaltene Sondertarife fur z.B.
Krankentagegeld

e Samtliche Folgebescheide bei Anderung oder Bestitigung des Beitrags sind unaufgefordert
und unverziiglich bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe einzureichen

4.3.3 Unfallversicherung fur die Kindertagespflegeperson

Selbstandig tatige Kindertagespflegepersonen sind gemaR § 2 Nr. 9 SGB Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VII) verpflichtet, fir sich selbst eine Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft fir Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) abzuschlieRen.

Sie als Kindertagespflegepersonen bekommen den jahrlichen Beitrag zu einer angemessenen gesetzli-
chen Unfallversicherung voll erstattet. Dabei gehen Sie in ,Vorleistung” und weisen die geleistete Zah-
lung bei Ihrer Sachbearbeiterin der Wirtschaftlichen Jugendhilfe durch den Originalbeleg der BGW
nach.

Eine private Unfallversicherung hebt die Unfallversicherung kraft Gesetzes nicht auf und kann sie auch

nicht ersetzen.

4.4 Versicherungsbeitrage fiir die Betreuung von Kindern aus anderen Stadten

Sollten Sie in lhrer Bielefelder Kindertagespflegestelle mit einer Pflegeerlaubnis der Stadt Bielefeld Kin-
der aus anderen Stadten (z.B. Gltersloh) betreuen, werden lhnen die Versicherungsbeitrdge i.d.R. vom
Bielefelder Jugendamt in 0.g. Hohe erstattet. Die Betreuung von auswartigen Kindern ist dem Jugend-
amt unverziglich und unaufgefordert mitzuteilen. Hintergrund hierfir ist, dass der Stadt Bielefeld fir
die auswartigen Kinder 1/3 der ibernommenen Versicherungsbetrdge von der anderen Stadt erstattet
werden.
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4.5 Unfallversicherung fiir die Kinder in Kindertagespflegestellen

Fir die Kinder in lhrer Kindertagespflegestelle besteht (nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII) ein gesetzlicher
Unfallversicherungsschutz wahrend der Betreuung bei Ihnen. Dieser wird durch die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen gewahrt, da Sie eine giiltige Pflegeerlaubnis besitzen. Voraussetzung ist, dass der Be-
treuungsvertrag zwischen den Erziehungsberechtigten des Kindes und der Kindertagespflegeperson
unter einer § 23 Absatz 1 SGB VIII entsprechenden Beteiligung des Jugendamts (oder einer von ihm
beauftragten Stelle) zustande gekommen ist. Die Versicherungsleistungen der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen umfassen:

e Prdvention
e Rehabilitation (z.B. medizinische Versorgung und Rehabilitation)
e Entschadigung (z.B. Rente, Pflegegeld)

Nachdem im Falle eines Unfalls das Tagespflegekind drztlich versorgt wurde, spre-
chen Sie bitte unbedingt zeitnah lhre Fachberatung im Jugendamt an und infor-
mieren Sie diese iiber den Unfall.

Von der Fachberatung erhalten Sie dann alle weiteren Informationen und auch den Vordruck, der zum
Hergang des Unfalls fir die Unfallkasse ausgefiillt werden muss. Dieser Unfallbericht muss umgehend
an die Unfallkasse und eine Kopie an lhre Fachberatung geschickt werden.

Hinweis:

Kinder in rein privat organisierter/ finanzierter Kindertagespflege sind nicht tber die gesetzliche Un-
fallversicherung versichert, wenn die Betreuung ohne Wissen des Jugendamtes durchgefiihrt wird. Im
Falle eines Unfalls greift dann die gesetzliche Krankenversicherung des Kindes/der Familie.

4.6 Haftpflichtdeckungsschutz

Kindertagespflegepersonen (ibernehmen vertraglich die Aufsichtspflicht Gber die ihnen anvertrauten
Tageskinder. Besteht eine gesetzliche Unfallversicherung des Tageskindes, ist die Haftung fiir Perso-
nenschaden des Tageskindes zwar entsprechend eingeschrankt. Dennoch sollten Sie lhre Haftung we-
gen moglicher Aufsichtspflichtverletzungen durch eine Haftpflichtversicherung absichern. Durch die
Unfallversicherung sind weder Sachschdden noch Schaden Dritter abgedeckt.

Die Absicherung der Haftung ist haufig im Rahmen einer Privathaftpflichtversicherung ggf. durch Zah-
lung eines Zusatzbeitrags moglich. Es wird empfohlen, dieses mit dem Versicherungsunternehmen ab-
zuklaren.

Sind die Kinder selbst haftbar (friihestens ab einem Alter von 7 Jahren), kann deren Haftung tber die
Haftpflichtversicherung der Eltern abgedeckt werden.

Eine Ubernahme oder Bezuschussung von Haftpflichtversicherungsbeitrdgen durch das Jugendamt er-
folgt nicht.
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4.7 Freiwillige Arbeitslosenversicherung

Als Selbstandige oder Selbstandiger haben Sie die Moglichkeit, eine freiwillige Arbeitslosenversiche-
rung abzuschlieRen. Diese kann lediglich in den ersten drei Monaten lhrer Selbststandigkeit abge-
schlossen werden. Ein riickwirkender Abschluss einer solchen Versicherung ist nicht moglich. In der
zweijahrigen Startphase Ihres Unternehmens zahlen Sie nur den hélftigen Beitrag.

Falls Interesse an einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung besteht, sollten Sie sich unbedingt inner-
halb von vier Wochen an die Agentur fur Arbeit wenden, um Ihren jeweiligen Einzelfall zu besprechen.
Weitere Informationen enthilt die Broschiire “Hinweise und Hilfen zur Existenzgriindung/ Ein Weg-
weiser in die Selbstandigkeit” von der Agentur flr Arbeit.

Eine Ubernahme oder Bezuschussung der Versicherungsbeitrage durch das Jugendamt erfolgt nicht.

4.8 Einkommensbesteuerung der Geldleistungen fiir Kindertagespflegepersonen
Kindertagespflegepersonen missen ihre Einklinfte aus dieser Tatigkeit versteuern. Sie missen |hr zu-
standiges Finanzamt eigenstandig Gber lhre selbstandige Tatigkeit informieren.

Das Finanzamt sendet Ilhnen im Anschluss einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zu. Dieser muss
ausgefillt zuriickgeschickt werden. Das Finanzamt wird auf dieser Grundlage prifen, ob und in welcher
Hohe Einkommenssteuervorauszahlungen zu leisten sind.

Bitte lesen Sie hierzu die Broschiire des Deutschen Vereins , Tipps und Informationen zur Besteuerung
des Einkommens fiir Kindertagespflegepersonen” griindlich durch. Sie enthalt wichtige Informationen
fir Ihre Selbstandigkeit. Einen Link zu dieser Broschiire finden Sie unter Ziff. 8.

4.9 Weitere wichtige Themen

4.9.1 Verbot der Zuzahlung mit Ausnahme von Entgelten fir Mahlzeiten

Kindertagespflegepersonen, die durch die Stadt Bielefeld geférdert werden, diirfen von den Eltern
keine zusatzlichen Geldleistungen fir die 6ffentlich geférderte Betreuungstatigkeit verlangen. Einzige
Ausnahme ist ein angemessenes Entgelt fiir Mahlzeiten (Essensgeld). Anhaltspunkte fiir die Héhe des
Essensgeldes konnen die Verpflegungsgelder in Kindertageseinrichtungen geben; zum jetzigen Zeit-
punkt erweist sich ein monatlicher Betrag zwischen 55 € und 75 € regelméaRig als angemessen und
ausreichend.

Wird trotz des Zuzahlungsverbotes gemaR § 51 Abs. 1 Satz 3 KiBiz ein zusatzlicher
Kostenbeitrag von den Eltern erhoben, konnen die Forderleistungen fiir das be-
treffende betreute Kind zuriickgefordert werden.

4.9.2 Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien
mit geringem Einkommen geférdert und unterstiitzt werden. Flr Familien mit Bezug von

e Leistungen nach dem SGB Il (Biirgergeld)
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e Sozialhilfe

e Asylbewerberleistungen
e  Wohngeld oder

e Kinderzuschlag

kénnen diese in Anspruch zu nehmen. Dadurch wird gewahrleistet, dass alle Kinder am gemeinsamen
Mittagessen in der Kindertagespflege teilnehmen kénnen.

Die Familien beantragen eine Bildungskarte, durch die unterschiedliche Leistungen viel einfacher in
Anspruch genommen werden. Die Karte ersetzt fir (fast) alle Leistungen die papiergebundenen An-
trage. Jedes berechtige Kind erhalt eine eigene Bildungskarte. Auf der Riickseite der Karte befindet sich
die personliche Kartennummer. Mit dieser kénnen Sie als Kindertagespflegeperson dann die Leistun-
gen fir das Mittagessen online mit der Stadt Bielefeld abrechnen. Voraussetzung dafiir ist, dass auch
Sie sich als Leistungsanbieter bei der Stadt Bielefeld registrieren.

Alle Informationen zur Registrierung und auch zu anderen Fragen bzgl. der Bildungskarte finden Sie
online. Einen entsprechenden Link finden Sie unter Punkt Ziff. 9.10.

4.9.3 Rundfunkgebihren auch fur die Kindertagespflege

Kindertagespflegepersonen, die in ihrer eigenen Wohnung Kinder in Tagespflege betreuen, zahlen den
Ublichen Beitrag der Rundfunkgebiihren fir Privathaushalte. Es fallen keine zusatzlichen Gebiihren an.
Haben Sie eine GrolRRtagespflege oder extra angemietete Rdume, dann zahlen Sie in diesem Fall die
reduzierten Gebliihren fir Kleinunternehmer. Einen Servicelink finden Sie unter Ziff. 9.11.
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4.10 Persoénliche Checkliste y L N
Habe ich Folgendes bedacht? @ '

D Ich habe meine Tatigkeit der Berufsgenossenschaft (BGW) mitgeteilt .
(spatestens nach 7 Tagen nach Aufnahme des ersten Tagespflegekindes)

Ich habe dem Finanzamt mitgeteilt, dass ich als Kindertagespflegeperson arbeite
Ich habe Kontakt zur Rentenversicherung aufgenommen

Ich habe Kontakt zur Kranken- und Pflegekasse aufgenommen

N N N B

Ich habe meine Haftpflichtversicherung dariber informiert, dass ich als Kindertagespflegeper-
son arbeite und evtl. die Versicherung erweitert

D Ich mochte mich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern (nur innerhalb der ersten 3 Mo-
nate meiner Selbststandigkeit moglich) und habe Kontakt zur Agentur fir Arbeit aufgenom-
men

D Ich méchte fir mich kostenlose Werbung Gber das Online-Suchportal ,LITTLE BIRD” in An-
spruch nehmen und habe Kontakt zum Team Little Bird aufgenommen (vgl. Ziff. 5.2.2)

D Ich habe mich als Leistungsanbieter fiir Bildung und Teilhabe registriert

D Ich mochte nach Moglichkeit eine finanzielle Unterstiitzung fiir meinen Start und habe einen
Antrag auf Investitionskosten gestellt

Wenn ich Post von den Versicherungstragern und der Berufsgenossenschaft erhalten habe:

D Ich habe unverziiglich (d.h. innerhalb eines Monats) eine Kopie der Schreiben zur Alterssiche-
rung/Rentenversicherung, zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Unfallversiche-
rung/Berufsgenossenschaft an die Wirtschaftliche Jugendhilfe im Jugendamt gesandt und die
Ubernahme der Beitrige beantragt

Meine zustandige Fachberatung ist:
Tel.:

Mein*e Ansprechpartner*in in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist:
Tel.:

Seite 27 von 73


file://///prod.lokal/BIS/Orga/510/510-1/510-1-2/Alle/Kindertagespflege/Info-Ordner%20KTP_Informationen%20für%20Kindertagespflegepersonen%20in%20Bielefeld/LITTLE_BIRD%23_Online-Suchportal_

Info-Ordner Kindertagespflege - Teil |

5 Es geht los ... Die Betreuung von Tagespflegekin-
dern

5.1 Rechtsanspruch auf Betreuung

5.1.1 Betreuung eines Kindes ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Ein Kind, das das 1. Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres Anspruch auf
friihkindliche Forderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Der Umfang der
taglichen Forderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf (§ 24 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. Abs. 1 S. 3).

Das Gesetz geht davon aus, dass die Betreuungsbedarfe unterschiedlich sind und sieht daher im Be-
reich der Kindertageseinrichtungen unterschiedliche Betreuungszeiten im Umfang von 25, 35 und 45
Stunden pro Woche vor. Fiir den Bereich der Kindertagespflege kommen zusatzlich noch andere Ab-
stufungen (15, 20, 30 oder 40 Wochenstunden) in Betracht. Dem Betreuungsbedarf der Eltern soll ein
entsprechendes Betreuungsangebot gegeniiberstehen. Sie als Kindertagespflegeperson sollen daher
den Eltern/Familien auch Betreuungsumfinge von z.B. 30 oder 35 Wochenstunden ermaéglichen, da
nicht alle Familien eine Betreuung von 40 oder 45 Wochenstunden anstreben.

Der Rechtsanspruch fir Kinder nach der Vollendung des ersten Lebensjahres gilt grundsatzlich mit 35
Stunden/ Woche als erfullt. Ist ein h6herer Betreuungsumfang (40 oder 45 Stunden/ Woche) notwen-
dig, ist der individuelle Bedarf der Sorge- bzw. Erziehungsberechtigten dem Jugendamt gegeniber zu
erkldaren und ggf. nachzuweisen, damit eine 6ffentliche Forderung bewilligt werden kann.

Ein individueller Bedarf liegt z.B. vor, wenn die Personensorgeberechtigten berufstatig oder arbeitssu-
chend sind. Ggf. weitere Fahrtzeiten zur Arbeit werden begtlinstigend bericksichtigt.

Auch andere héusliche, familidre oder Individuelle Motive kdnnen einen hoheren Betreuungsbedarf
begriinden (durch Selbsterkldarung nachzuweisen).

Die Selbsterklarung bei einem héheren Betreuungsbedarf gehort wie die Nachweise von moglichen
Tatigkeiten zum Antrag auf Kindertagespflege und ist direkt oder nachtraglich bei Veranderung der
Betreuungszeit dem Jugendamt zu Gbermitteln. Alle Unterlagen verbleiben im Jugendamt und werden
dort datenschutzgerecht aufbewahrt und behandelt. Alle Fille werden durch das Jugendamt gepriift.

Einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben auch Kinder mit erhéhtem Férderbedarf. Kinder mit und
ohne Behinderung sollen gemeinsam gefordert werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter
Ziff. 5.1.4

Ist ein Betreuungsumfang von 45 Stunden vertraglich vereinbart und vom Jugendamt bewilligt worden,
miissen diese den Sorgeberechtigten durch die Kindertagespflegeperson auch tatsachlich angeboten
werden. Eine wéchentliche Offnungszeit Ihrer Kindertagespflegestelle von z.B. nur 43 Stunden ist da-
her bei einer Bewilligung von 45 Betreuungsstunden nicht ausreichend.
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5.1.2 Betreuung eines Kindes vor Vollendung des 1. Lebensjahres

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen auch Kinder vor Vollendung des 1. Lebensjahres in einer
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden. Der Umfang der taglichen Forde-
rung richtet sich auch hier nach dem individuellen Bedarf.

Soll ein Kind betreut werden, das das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, miissen die Eltern einen
begriindeten Antrag beim Jugendamt stellen. Unabhadngig vom gewiinschten Betreuungsumfang ist es
erforderlich, dass die Eltern ihren Bedarf nachweisen (Arbeitsvertrag oder Arbeitgeberbescheinigung,
Nachweis tiber ein Studium, eine Ausbildung, ein Praktikum, eine selbstandige Tatigkeit etc.). Der An-
trag wird vom Jugendamt gepriift. AnschlieBend entscheidet die Stadt Bielefeld, ob und in welchem
Umfang eine Forderung in eine Kindertagespflegestelle erfolgen kann. Die Eltern bekommen vom Ju-
gendamt (iber die Entscheidung einen Bescheid. Jeder Bescheid wird zur Kenntnisnahme auch an die
entsprechende Kindertagespflegeperson geschickt.

Da die Betreuung von so jungen Kindern eine besondere Herausforderung darstellt, wird dringend
empfohlen, nicht mehr als zwei Kinder vor Vollendung des 1. Lebensjahres zur gleichzeitigen Betreu-
ung aufzunehmen.

5.1.3 Betreuung eines Kindes nach Vollendung des 3. Lebensjahres

Ein Kind, das das 3. Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Forderung in einer
Kindertageseinrichtung. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergdanzend auch in Kindertages-
pflege gefordert werden.

Soll die Betreuung in der Kindertagespflegestelle tber die Vollendung des 3. Lebensjahres hinaus fort-
gesetzt werden, bedarf es eines schriftlichen begriindeten Antrags der Eltern. Unabhangig vom ge-
wiinschten Betreuungsumfang ist es erforderlich, dass die Eltern ihren Bedarf nachweisen (Arbeitsver-
trag oder Arbeitgeberbescheinigung, Nachweis liber ein Studium, eine Ausbildung, ein Praktikum, eine
selbsténdige Tatigkeit etc.).

Der Antrag wird vom Jugendamt geprift. Anschlielend entscheidet die Stadt Bielefeld, ob und in wel-
chem Umfang eine Forderung in der Kindertagespflegestelle erfolgen kann. Die Eltern bekommen vom
Jugendamt Uber die Entscheidung einen Bescheid. Jeder Bescheid wird zur Kenntnisnahme auch an die
entsprechende Kindertagespflegeperson geschickt.

5.1.4 Inklusion/ Betreuung eines Kindes mit Beeintrachtigung

Haben Sie ein Interesse daran, ein Kind mit Behinderung oder von Behinderung bedroht zu betreuen
oder betreuen bereits ein Kind mit Behinderung, konnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen dafr
zusatzliche Fordergelder vom LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) in Anspruch nehmen.

Alle Informationen dazu erhalten Sie von lhrer Fachberatung.

Eltern, die mit Fragen zu diesem Thema an Sie herantreten, konnen Sie an den Familienservice der
Stadt Bielefeld verweisen. Dieser unterstiitzt Familien in vielfaltiger Weise. Die entsprechenden Kon-
taktdaten finden Sie unter Ziff.9.8.
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5.1.5 Friahforderungin der Kindertagespflege

Das Kind entwickelt sich am besten, wenn die ganze Familie dabei hilft. Jede Person, mit der das Kind
Zeit verbringt, kann bei der Frihférderung wichtig sein. Manchmal kommt die Frihférderkraft auch
direkt zu lhnen in die Kindertagespflegestelle. Dies wird im Vorfeld mit den Eltern und der Frihférder-
stelle gemeinsam besprochen. Eine Kooperation und regelmaliger Austausch mit allen an der Forde-
rung des Kindes beteiligten Personen ist hier von besonderer Bedeutung.

5.2 Vermittlung von Kindern

Um Eltern einen Kindertagespflegeplatz in Ihrer Kindertagespflege anzubieten, haben Sie verschiedene
Moglichkeiten:
e Machen Sie Werbung fiir Ihre Kindertagespflege durch Flyer, Aushange, Internet, etc.
o Informieren Sie Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in lhrer Umgebung
e Leisten Sie eine gute Arbeit, so wird sich schnelle eine Mund- zu Mund Propaganda von Eltern
an Eltern entwickeln.

Es gibt daneben zwei von der Stadt Bielefeld vorgesehene organisierte Formen der Platzsuche, die
nachfolgend beschrieben werden.

5.2.1 Vermittlungsstellen fir die Stadt Bielefeld

In Bielefeld gibt es zwei Vermittlungsstellen fir Kindertagespflege. Vermittelt werden dort ausschlieR-
lich Kindertagespflegepersonen, deren Eignung vom Jugendamt der Stadt Bielefeld zuvor festgestellt
worden ist. Wenn auch Sie als Kindertagespflegeperson dort lhre freien Platze vermitteln lassen wol-
len, kénnen Sie dazu lhr Einverstandnis geben. Um alles Weitere kiimmert sich Ihre Fachberatung.

Die Zustandigkeit der Vermittlungsstellen richtet sich nach dem Wohnort der Kindeseltern. Die Ver-
mittlungsstellen sind den Eltern bei der Suche nach der fir sie passenden Kindertagespflegeperson
behilflich. Dabei erfahren die Eltern Namen und Telefonnummer der Kindertagespflegeperson und ggf.
weitere Informationen zu Anzahl der betreuten Kinder, ob ein Garten vorhanden ist, ob es Tiere gibt,
padagogische oder erndhrungsspezifische Schwerpunkte etc. Folgende Vermittlungsstellen stehen
Ihnen und den Eltern zur Verfligung:

e Vermittlungsstelle: AWO Bezirk OWL (Kontaktdaten siehe unter Ziff. 9.6)
e Vermittlungsstelle: von Laer Stiftung (Kontaktdaten siehe unter Ziff. 9.6)

5.2.2 Online-Suchportal ,LITTLE BIRD”

Im Bereich der Betreuungsplatzsuche bietet die Stadt Bielefeld Eltern einen besonderen Service an. Im
Online-Suchportal ,LITTLE BIRD” kénnen Eltern nach Betreuungsplatzen in Kindertageseinrichtungen
sowie Kindertagespflegestellen suchen.

Die Kindertagespflege erscheint hier gleichrangig mit den Kindertageseinrichtungen. Kindeseltern wer-
den damit neben den Betreuungsplatzen in Kindertageseinrichtungen auch Platze bei Kindertagespfle-
gepersonen angeboten.
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Mochten Sie als Kindertagespflegeperson auch |hre freien Platze (iber das Online Portal anbieten, mis-
sen Sie sich bei , LITTLE BIRD” anmelden. Dafiir werden Sie nach Erhalt ihrer Pflegeerlaubnis per E-Mail
angeschrieben. Sie haben dann die Mdéglichkeit Ihre Kindertagespflegestelle zu beschreiben. Wie viel
Sie dabei zu den einzelnen Punkten schreiben mdchten, bleibt ganz lhnen Gberlassen. Auf der Inter-
netseite des Onlineportals (Servicelink siehe Ziff. 9.7) kdnnen Sie sich auch vorab ansehen, wie andere
Kindertagespflegepersonen ihre Einrichtung beschreiben.

Selbstverstandlich erhalten Sie auch Unterstiitzung bei allen Fragen zum Online-Suchportal von den
zustandigen Ansprechpersonen im Jugendamt (Kontaktdaten siehe Ziff. 9.7).

5.3 Erste telefonische Kontaktaufnahme

Bei dem ersten Telefonat mit den Eltern empfiehlt es sich, die folgenden Themen gleich zu besprechen:

e Alter, Geschlecht und Charaktereigenschaften des Kindes

e Entsprechen die gewiinschten Betreuungszeiten Ihrem Tagesablauf bzw. den Arbeitszeiten der
Eltern?

e Missen besondere gesundheitliche Aspekte (z.B. Allergien, Lebensmittelunvertraglichkeiten)
bericksichtigt werden?

e Legen die Eltern Wert auf bestimmte Essgewohnheiten?

e Informieren Sie die Eltern Uber Ihre Qualifikation als Kindertagespflegeperson und Uber lhre
Erfahrungen.

e Informieren Sie die Eltern Uber die Anzahl der anderen Kinder (eigene und betreute).

e Informieren Sie Gber Haustiere, wenn vorhanden.

e Mit welchen offentlichen Verkehrsmitteln kann das Kind zum Betreuungsort gebracht wer-
den?

Wenn Sie einen positiven Eindruck haben, dann vereinbaren Sie am besten ein personliches Gesprach
mit den Eltern in den Rdumlichkeiten, in denen das Kind betreut werden soll-

5.4 Erstes Gesprach mit den Eltern

Fir einen guten Betreuungsverlauf ist es hilfreich, wenn Sie vor Beginn der Betreuung moglichst viele
Einzelheiten mit den Eltern besprechen. Bedenken Sie, dass das, was Sie im Umgang mit Kindern fur
selbstverstandlich halten, von den Eltern evtl. anders gesehen werden kdnnte. Kldren Sie in den ersten
Gesprachen, was Sie wollen und sprechen Sie aufkommende Probleme schnell an. Sie kdnnen den El-
tern auch gerne Einblicke in Ihre Konzeption geben.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, vor dem Abschluss eines Betreuungsvertrages haufiger mit den Eltern
zu sprechen (mindestens aber zwei Mal), damit eine klare Entscheidung fiir die Aufnahme des Kindes
in lhre Kindertagespflege reifen kann. Die folgenden Punkte sollten Sie mit den Eltern vorab bespre-
chen:
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Besprechen Sie mit den Eltern den moglichen Betreuungsbeginn. Bericksichtigen Sie ge-
plante Urlaubszeiten.

Sprechen Sie mit den Eltern Uber die Vorgehensweise zu geplanten und ungeplanten Aus-
fallzeiten. Wie soll in Inrem Urlaub verfahren werden? Sprechen Sie auf jeden Fall daruber,
ob Sie vorzugsweise innerhalb oder auRerhalb der Schulferien Urlaub machen méchten und
ob das mit den grundsétzlichen Wiinschen und Bedarfen der Eltern Gibereinstimmt.

Informieren und zeigen Sie den Eltern, wo die Kinder in lhrer Wohnung spielen konnen und
welche AuBenspielflichen (Park, Spielplatz, Garten etc.) sie nutzen konnen/ wollen.

Wenn Sie bereits Tagespflegekinder betreuen: Beschreiben Sie den Eltern einen normalen
Tagesablauf.

Besprechen Sie die Bring- und Abholzeiten an den verschiedenen Tagen. Bedenken Sie mog-
liche Veranderungen und Ausnahmen und treffen dann eine klare Entscheidung, um spate-
ren Problemen und Missverstandnissen vorzubeugen.

Essen: Was isst das Kind normalerweise gerne? Wie verfahren die Eltern mit SiRigkeiten?
Was miussen die Eltern fiir die Mahlzeiten zahlen?

Bei Kleinstkindern: Loffel oder Flasche? Wenn Spezialnahrung oder besonders teure Le-
bensmittel eine Rolle spielen: Besprechen Sie, wer diese besorgt und bezahlt (in der Regel
die Eltern).

Bestehen Sie auf eine Eingewdhnungszeit, in der ein Elternteil das Kind zunachst einige Tage
begleitet.

Schlafen: Schlaft das Kind tagstiber noch? Wenn ja: wann, wie oft, wie lange. Gibt es Beson-
derheiten beim Einschlafen?

Kleidung, Wasche, Windeln: In der Regel werden Kleidung, Wasche und Windeln von den
Eltern mitgebracht. Besprechen Sie dies mit den Eltern.

Spielgewohnheiten: Was mag das Kind besonders gerne, was gar nicht. Informieren Sie dar-
Uber, dass die Kinder bei Ihnen mit Fingerfarbe, Knete, Wasser, Matsch spielen diirfen und
dafiir entsprechend bekleidet sein sollten.

Sauberkeit: Toilettengewohnheiten, wann und wie oft Zahne putzen, Hande waschen, Be-
sonderheiten.

Umgang: Was darf das Kind, was keinesfalls? Welche Angste, Angewohnheiten, Vorlieben
hat es?
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Erfragen Sie unbedingt folgende Daten:

Wie reagiert das Kind in neuer Umgebung und gegeniiber Fremden?

Wie verhielt es sich evtl. in einer vorherigen Kindertagespflegestelle?

Fragen Sie die Eltern nach den Impfungen des Kindes, nach bisherigen Erkrankungen (vor
allem in letzter Zeit), Allergien, besonderen Anfalligkeiten.
o Wie sollen Sie mit einer Erkrankung umgehen, wenn diese sich verschlimmert?

Wie unter Ziff. 5.10.1 noch ndher ausgefiihrt, diirfen Kindertagespflegepersonen
grundsdtzlich keine Medikamente geben. In Ausnahmefillen sollten Medikamente nur
auf ausdriicklichen Wunsch der Eltern und aufgrund einer lhnen vorgelegten drztlichen
Verordnung gegeben werden. Lassen Sie sich die Einwilligung der Eltern schriftlich ge-
ben.

Denken Sie an den Nachweis der vollstandigen Masernimpfung (Erst- und ggf. Zweitimp-
fung). Lassen Sie sich die Nachweise vorlegen oder Kopien aushandigen.

Lassen Sie sich von den Eltern fiir eventuelle Notfalle eine Vollmacht fiir Arztbesuche geben
(zusammen mit dem Betreuungsvertrag).

Besprechen Sie die Haftung der Schaden, die durch das Kind entstehen; auch wenn die Scha-
den versehentlich verursacht wurden. Achten Sie darauf, dass sowohl Sie als auch das Kind
ausreichend haftpflichtversichert sind.

Name, Geburtsdatum des Kindes, Anschrift, Telefonnummer

Wo sind die Eltern tagsiiber zu erreichen? Arbeitgeberadresse, Telefon, Arbeitszeiten,
Handy-Nummer

Kinderarzt: Adresse, Telefon

Krankenkassendaten

Lassen Sie sich schriftlich mitteilen, wer das Kind abholen darf (mit Namen und Telefon-

nummer)

Wenn eine Ubereinstimmung in wesentlichen Fragen mit den Eltern festgestellt wird und auf beiden
Seiten der Wunsch nach |lhrem Betreuungsangebot gereift ist, dann schlieRen Sie einen privaten Be-
treuungsvertrag —immer in Schriftform — ab, (Beispiele sind im Internet zu finden).

Bitte geben Sie den Kindeseltern den Hinweis, sich bei weiteren Fragen z. B. be-
ziiglich der Betreuung, des Stundenumfangs oder der Finanzierung zunachst an
die oben genannten beiden Vermittlungsstellen des AWO lifebalance OWL und
der von-Laer-Stiftung zu wenden.
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5.5 Wichtige Aufgaben der Eltern

Die Personensorgeberechtigten missen einen schriftlichen Antrag auf 6ffentliche Férderung (Kos-
tenzuschuss) durch das Jugendamt spatestens in dem Monat stellen, in dem die Betreuung be-
ginnt.

Wichtig: Wenn eine Betreuung mit mehr als 35 Stunden pro Woche fiir erforderlich gehalten wird
oder das Kind das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, miissen zur Nachvollziehbarkeit des
Bedarfs Nachweise vorgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie dazu unter den Ziff. 5.1.1
und 5.1.2.

Nutzen Sie mit einer anderen Kindertagespflegperson gemeinsame Raumlichkeiten (GroRtages-
pflegestelle), wird mit den Familien im Vorfeld geklart, mit welcher Person der Betreuungsvertrag
geschlossen wird und damit fir die Betreuung, Bildung und Férderung des Kindes verantwortlich
ist. Diese wird im Antrag auf Kindertagespflege namentlich benannt.

Weisen Sie die Eltern bitte ggf. auf den Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach BuT (vgl. Ziff. 4.9.2)
hin.

Die Eltern finden ausfihrliche Informationen und Vordrucke bzgl. der Kindertagespflege auf der
Homepage der Stadt Bielefeld.

Der Antrag auf Kindertagespflege kann am PC ausgefiillt, ausgedruckt, unterschrieben und dann
eingescannt per E-Mail geschickt, per Post geschickt oder personlich im Jugendamt/ Kindertages-
pflege im Neuen Rathaus eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ziff. 9.1.

Bitte geben Sie oben genannte Informationen an die Eltern weiter.
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5.6 Brief der Kindertagespflegeperson an die Eltern/Personensorgeberechtigten
(Muster)

Liebe Eltern,

ich freue mich, Ihr Kind in nachster Zeit als Tagespflegekind bei mir zu begriiRen. Um einen guten Start
fir alle Beteiligten zu ermoglichen, méchte ich Ihnen noch einige Hinweise geben.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Kind (dem Alter entsprechend) (iber die anstehenden Veranderungen.
Fir lhr Kind beginnt eine aufregende Zeit und es findet sich besser zurecht, wenn es weil3, was Kinder-
tagespflege ist und was dort passiert.

Um einen reibungslosen Tagesablauf zu gewéhrleisten bitte ich Sie, die abgesprochenen Bring- und
Abholzeiten einzuhalten und mir Veranderungen so schnell wie moglich mitzuteilen. Das gilt auch fir
Fehltage durch Krankheit, Urlaub usw.

Bitte sprechen Sie mich an, wenn ansteckende oder auBergewd6hnliche Krankheiten oder besondere
Vorkommnisse bei lhrem Kind oder in dessen Umfeld aufgetreten sind. Im Interesse aller Kinder achte
ich auf eine gesunde und ausgewogene Erndhrung, deshalb lassen Sie bitte StiBspeisen zu Hause. Da-
mit lhr Kind an allen Aktivitaten teilnehmen kann benétige ich folgende , Ausstattung”:

1. Wechselwische
0 Pullis (T-Shirt)

O Hosen

o Socken

0 Unterwdsche

0 Wechseljacke

o Handschuhe/ Mitze/ Schal

0 Hausschuhe/ Stopper Socken

3. Wetterfeste Kleidung

O gute sitzende Gummistiefel

O Regenhose
0 Matschhose

o Sonnenhut/ -kappe

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.

lhre....

2. Personliche Sachen

0 Kuscheldecke

O Kuscheltier

o Schlafsack

o Schnuller

O Kopie der Versichertenkarte

O Lieblingsspielzeug

4. Hygieneartikel

O Zahnbdrste
O Zahnpasta

0 Windeln

O Feuchttiicher

o Sonnencreme
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5.7 Eingewdhnungsphase

5.7.1 Gestaltung der Eingewdhnungsphase

Die Gestaltung der Eingewohnungsphase ist von grundlegender Bedeutung fiir das Kind. Ist diese gut
strukturiert, bildet sie ein stabiles Fundament fir den Verlauf der weiteren Betreuung. Zusatzlich bildet
sie fiir die Kinder einen Grundstein fir den Umgang mit neuen Situationen. Fiihren Sie also die Kinder
schrittweise in die Kindertagespflege ein. Je jiinger das Kind, desto sorgfiltiger sollte die Eingewoh-
nung erfolgen. In den meisten Kindertagespflegestellen findet die Eingew6hnung nach dem ,,Berliner
Modell” statt (Informationen finden Sie hierzu im Internet oder in entsprechender Fachliteratur).

Aus fachlichen Griinden sollen in der Regel maximal zwei Kinder gleichzeitig in einer Kindertagespfle-
gestelle eingewohnt werden. Sollten es mehr Kinder sein, empfiehlt es sich, die Eingewdhnung zu staf-
feln. Auch im Rahmen der Eingew6hnung darf die laut Erlaubnis zur Kindertagespflege maximal zulas-
sige Anzahl von Kindern zu keinem Zeitpunkt liberschritten werden.

Weisen Sie vorab die Eltern auf die Wichtigkeit der Eingew6hnung hin. Eine Be-
zugsperson begleitet das Kind in der Anfangszeit. Erklaren Sie den Eltern, dass die
Eingewohnung Zeit in Anspruch nimmt (ca. zwei Wochen).

Dabei muss die Bezugsperson gar nicht viel tun. Ihre bloBe Anwesenheit im Raum geniigt, um fir das
Kind einen ,sicheren Hafen” zu schaffen, in den es sich jederzeit zuriickziehen kann.

Wenn Mutter oder Vater (vielleicht auch Oma oder Opa, wenn das Kind sie gut kennt) still in einer Ecke
des Raumes sitzen und ihr Kind beobachten, hat es alles, was es braucht, um sich sicher zu fuhlen.
Sollte das Kind einen liebevollen Blick, Kérperkontakt oder Trost durch die Eltern benétigen, kann es
so jederzeit das bekommen, was es braucht, um sich gut einzugewéhnen.

Eine fremde Person, also auch Sie als Kindertagespflegeperson, kann das Kind in der ersten Zeit meis-
tens nicht beruhigen oder trosten. Eltern sollten deshalb in der Anfangszeit die Schutzsuche so lange
erwidern, bis Sie als Kindertagespflegeperson in der Lage sind, das Kind ebenfalls zu beruhigen. Dabei
ist es unwichtig, warum das Kind in dieser besonderen Zeit klammert oder vielleicht weint. Wichtig ist,
dass das Kind auf keinen Fall gedrangt wird, etwas zu tun, was es nicht will und sein Verhalten zu ak-
zeptieren.

Innerhalb kurzer Zeit macht sich das Kind nicht nur mit den neuen Rdumen vertraut, sondern auch mit
Ihnen als neuer Bezugsperson. In der Regel baut das Kind zu lhnen schnell eine Grundbeziehung auf,
die es lhnen dann erlaubt, ebenfalls als ,,sicherer Hafen“ zu agieren.

Erst, wenn das Kind eine Beziehung dieser Art aufgebaut hat, kann es auf die
Anwesenheit der Eltern verzichten. In den meisten Fillen werden etwa 14
Tage fiir die Eingew6hnung bendétigt, manchmal aber auch 3 Wochen und in
Einzelfillen auch mal dariiber hinaus.
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Da die Eingewdhnung fiir Sie und besonders fir die Eltern und Kinder sehr wichtig ist, wird dieses
Thema in der Qualifizierung ausgiebig besprochen. Auch als bereits tatige Kindertagespflegeperson
kann es hilfreich sein, das Wissen mithilfe einer Fortbildung aufzufrischen und zu erweitern.

5.7.2 Organisatorisches und Finanzielles zur Eingewdhnung

Ohne Ausnahme ist auch bei einer Eingewdhnung zu beachten, dass niemals mehr als 5 Kinder gleich-
zeitig von einer Kindertagespflegeperson betreut werden diirfen! Wenn Sie als Kindertagespflegeper-
son bspw. bis zum 31.07. des Jahres mit aktuellen Kindern voll ausgelastet sind, kann die Eingewoh-
nung erst ab dem 01. August des Jahres erfolgen. Wenn die Eltern einen Antrag auf finanzielle Férde-
rung gestellt haben und die Betreuung in der Kindertagespflege durch die Stadt Bielefeld finanziert
wird, wird die monatlich laufende Geldleistung bereits wahrend der Eingewdhnungsphase eines Ta-
gespflegekindes im vollen Umfang gewahrt. Sie wird gemaR Antrag der Eltern ab dem Datum der be-
antragten Férderung voll gezahlt, auch wenn das Kind in der Eingewdhnungszeit deutlich weniger Stun-
den anwesend sein wird, als vertraglich festgelegt (siehe auch Ziff. 4.2.3). Folgendes gilt es dabei zu
beachten:

5.7.3 Geplante Abwesenheitszeit (vbT) und Eingewdhnung:

Der Betreuungsbeginn (= erster Tag der Eingewdhnung) sollte méglichst nach dem Urlaub der Kinder-
tagespflegeperson vereinbart werden.

Sofern Sie lhre geplanten Abwesenheitszeiten dem Jugendamt bereits gemeldet haben, kann der Be-
treuungsbeginn ausnahmsweise auch in dieser Abwesenheitszeit liegen. Vorausgesetzt wird hier na-
tirlich, dass Sie nicht mehr Kinder unter Vertrag haben, als in Ihrer Pflegeerlaubnis aufgefihrt ist und
der Urlaub und die vereinbarte Betreuung sich in der Regel nicht langer als 2 Wochen liberschneiden.

Beispiel: Sollten Sie zum 01.08. neue Kinder in lhrer Kindertagespflege aufnehmen und selbst bis zum
14.8. im Urlaub sein, konnen die Betreuungsvertrage (bereits) zum 01.08. abgeschlossen werden. Die
tatsachliche Eingewdhnung beginnt zwar erst nach Ihrem Urlaub, die laufende Geldleistung wird Ihnen
bei finanzieller Férderung durch die Stadt jedoch bereits ab dem 01.08. gezahlt. Voraussetzung ist,
dass die Eltern dies so beantragt haben

In diesem Beispiel missten die Kindeseltern den Elternbeitrag ebenfalls ab dem 01.08. bezahlen. Bitte
besprechen Sie diesen Punkt immer mit Kindeseltern, bevor diese den Betreuungsvertrag unterschrei-
ben. Damit vermeiden Sie Missverstandnisse.

5.7.4 Unvorhersehbare/ nicht geplante Verschiebung der Eingewdhnung:

Sollte sich der Beginn der Eingew6hnung andern, weil z.B. Sie, das Kind oder die Kindeseltern erkrankt
sind und die Betreuung durch die Stadt Bielefeld finanziell geférdert wird, missen Sie das Jugendamt
Uber den spateren Betreuungsbeginn unverziiglich informieren. In diesem Fall wird die monatlich lau-
fende Geldleistung erst ab dem tatsachlichen Betreuungsbeginn gezahlt. Auch die Kindeseltern zahlen
in diesem Fall den Elternbeitrag erst ab dem tatsachlichen Betreuungsbeginn. Der Betreuungsbeginn
sollte moglichst auch in dem Betreuungsvertrag entsprechend gedndert werden.
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5.7.5 Eingew6hnung vor Vollendung des 1. Lebensjahres des Kindes

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gilt erst mit Vollendung des 1. Lebensjahres. Aus die-
sem Grund kann auch eine finanzielle Forderung der Betreuung erst ab dem 1. Geburtstag von der
Stadt Bielefeld erfolgen. Muss die volle Betreuung des Kindes z.B. wegen Riickkehr der Eltern in die
Berufstatigkeit vor oder direkt mit dem 1. Geburtstag des Kindes starten, kann auf Antrag der Eltern
die finanzielle Forderung der Betreuung/Eingewbhnung bereits 14 Tage vor Aufnahme der Tatigkeit
der Eltern oder dem 1. Geburtstag des Kindes beginnen. Zwingend notwendig dafiir sind die Arbeitge-
bernachweise der Eltern, die mit dem Antrag eingereicht werden missen.

5.8 Haftpflicht und Aufsichtspflicht

Bei Kindertagespflege gemaR § 23 SGB VIII wird die Aufsichtspflicht von den Eltern/ Sorgeberechtigten
auf Sie, die Kindertagespflegeperson, Gibertragen. Dabei ist es unerheblich, ob die Betreuung innerhalb
oder auRerhalb des elterlichen Haushaltes stattfindet. Die Aufsicht miissen Sie hochstpersonlich fir
Ihre Tagespflegekinder tibernehmen und darf diese grundsatzlich nicht an Dritte Gbertragen. Eine Auf-
sichtspflichtverletzung kann zur Riicknahme der Pflegeerlaubnis fiihren.

Flr Schaden (Personen- oder Sachschaden) kommt in der Regel die gesetzliche Unfallversicherung auf.
Ist ein Unfall jedoch auf grob fahrlassiges Handeln zuriickzufiihren (z.B. eine Aufsichtspflichtverlet-
zung) kann die Unfallversicherung die Kindertagespflegeperson in Regress nehmen. Zu beachten ist
ebenfalls/dabei, dass Kinder unter sieben Jahren fiir verursachte Schaden nicht haftbar sind.

Mit der Aufsichtspflicht Gbernehmen Sie auch die Verpflichtung zur Schadensregulierung. Deshalb
empfehlen wir lhnen dringend, sich bei lhrer Privat- oder Familienhaftpflicht zu informieren, ob die
Tatigkeit als Kindertagespflegeperson bereits eingeschlossen ist und lhren Versicherungsschutz ggf. im
Rahmen einer Berufshaftpflichtversicherung zu erweitern, falls dies nicht der Fall ist.

Empfohlen wird ein Versicherungsschutz gegen folgende Schaden:
e Schéaden, die das Tagespflegekind auRenstehenden Dritten zufligt (Sach-, Vermoégensschaden),
e Schaden, die lhnen, lhren Familienangehorigen, weiteren Tagespflegekindern oder Besu-
cher*innen durch das Tageskind entstehen,
e Schéaden, die die Kindertagespflegeperson im Rahmen ihrer Arbeit verursacht.

Wenn Sie einen Hund besitzen, wird in jedem Fall eine Tierhalterhaftpflicht-
versicherung empfohlen. Verursacht der Hund einen Sach- oder Personenscha-
den, sind Sie somit finanziell abgesichert. Hunde mit einem Gewicht iiber 20
kg oder einer GroRe liber 40 cm miissen versichert werden.

5.9 Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson

5.9.1 Grundsatzliche Regelungen

Grundsatzlich arbeiten Kindertagespflegepersonen nicht das ganze Jahr tber durchgangig. Planbare
Abwesenheitszeiten (z.B. Urlaub, Fortbildung), sowie spontane, kurzfristige Ausfallzeiten sind im All-
gemeinen vorauszusetzen.
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Welche Auswirkungen betreuungsfreie Tage auf lhre monatliche Geldleistung hat, haben Sie bereits
unter Ziff. 4.2.5 erfahren. Nun informieren wir Sie liber die gesetzlichen Regelungen zur Ersatzbetreu-
ung und der praktischen Umsetzung in Bielefeld.

Nach § 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII muss das Jugendamt flir Ausfallzeiten eine andere Betreuungsmog-
lichkeit sicherstellen. § 23 Abs. 2 KiBiz wiederholt diese Regelung, erganzt sie aber auch um folgende
Aussage:

Im Interesse des Kindeswohls sollten Kindertagespflegeperson und Eltern Urlaub und anderwei-
tig abzusehende Ausfallzeiten in der Betreuung rechtzeitig miteinander abstimmen, um Anlésse
zur Ersatzbetreuung gering zu halten.

Dem Landesgesetzgeber, aber auch dem Jugendamt und sicherlich auch den Eltern und Kindern ist es
wichtig, dass bei abzusehenden Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen méglichst keine Ersatz-
betreuung des Kindes durch ihm nicht gut bekannte Personen (z.B. andere Kindertagespflegeperso-
nen) bzw. Organisationen (z.B. Kindertageseinrichtungen) erfolgen muss. Selbst wenn im Vorfeld einer
abzusehenden Ausfallzeit bereits Kontakte zwischen dem Tagespflegekind und der Ersatzbetreuung
hergestellt werden, bleibt es fiir die zumeist noch sehr jungen Kinder doch ein Wechsel in der Betreu-
ungssituation, der ihm wieder eine Eingewdhnung abverlangt.

Grundsatzlich sind Eltern und Kindertagespflegeperson daher angehalten, die abzusehenden Ausfall-
zeiten (Urlaub oder andere planbare Ausfallzeiten) friihzeitig miteinander abzustimmen, um Anlasse
zur Ersatzbetreuung gering zu halten. Zu diesem Zweck fiihren Sie daher bitte Ende eines jeden Jahres
mit den Eltern der von lhnen betreuten Kinder ein Abstimmungsgesprach.

Die Erfahrung zeigt, dass viele Kindertagespflegepersonen ca. sechs Wochen im Jahr keine Betreuung
anbieten. Darunter sind oftmals vier bis finf Wochen absehbare Ausfallzeiten. Daher — und auch in
Anlehnung an die Regelungen fiir SchlieBzeiten im Bereich der Kitas, die 20 bis 27 Tage pro Jahr um-
fassen, —werden die Kindertagespflegepersonen gebeten, in ihrer Mitteilung mindestens 20 bis 25 (ca.
75 %) Tage zu benennen, an denen sie keine Betreuung anbieten.

AnschlieBend lbersenden Sie der zustdndigen Fachberatung bitte bis 31.01. den als Anlage unter
Ziff. 10.1 zur Verflgung gestellten Vordruck ,,Mitteilung iiber geplante Abwesenheitszeiten”. Die Mit-
teilung kann schriftlich oder per E-Mail zugesandt werden.

Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass sich geplante Abwesenheitszeiten verschieben, ist ein er-
neutes Abstimmungsgesprach mit allen Eltern der Tagespflegekinder zu fiihren. Senden Sie der zustan-
digen Fachberatung dann bitte umgehend eine erneute , Mitteilung Gber geplante Abwesenheitszei-
ten” mit den entsprechenden Anderungen zu.

5.9.2 Bedarf an Ersatzbetreuung

Ebenso wie im Bereich der Kitas erfordert die Inanspruchnahme der Ersatzbetreuung einen entspre-
chenden Bedarf auf Seiten der Eltern. Der ist gegeben, wenn die Eltern die Kinder in der Ausfallzeit der
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Kindertagespflegeperson nicht selber oder auf andere angemessene Weise betreuen kdénnen. Hier

wird wie folgt vorgegangen:

Fallen Sie als Kindertagespflegeperson ungeplant und kurzfristig (weniger als 14 Tage vorher
angekindigt) aus (z.B. bei Krankheit), nimmt das Jugendamt grundsatzlich einen Ersatzbetreu-
ungsbedarf an. Hier bedarf es seitens der Eltern, die eine Ersatzbetreuung bendtigen, keiner
Erklarungen oder Nachweise gegenliber der Fachberatung. Die Eltern kénnen sich direkt an
den Vertretungsstitzpunkt Sternschnuppen der Stadt Bielefeld (siehe unter Ziff. 9.8) wenden
und Absprachen treffen.

Handelt es sich um einen geplanten Ausfall von lhnen (mehr als 14 Tage vorher angekiindigt),
ist — wie unter Ziff. 5.9.1 beschrieben —primar die Abstimmung zwischen lhnen und den Eltern
der von lhnen betreuten Kinder zu suchen. Ist eine Abstimmung nicht moglich, benétigt die
Fachberatung im Jugendamt von den Eltern einen Nachweis, dass eine Ersatzbetreuung erfor-
derlich ist. Bei Eltern, die erwerbstatig sind, ist das regelmalig eine Bescheinigung des Arbeit-
gebers, dass aus beruflichen Griinden kein Urlaub genommen werden kann.

Um die verschiedenen Maglichkeiten (siehe Ziff. 5.9.3) prifen zu kdnnen, ist es wichtig, dass
sich die Eltern, die eine Ersatzbetreuung haben mochten, moglichst friihzeitig bei der Fachbe-
ratung melden und Zeitraum sowie Betreuungsumfang mitteilen.

5.9.3 Moglichkeiten der Vertretungsbetreuung

Folgende Moglichkeiten fiir eine Ersatzbetreuung stehen in Bielefeld grundsatzlich zur Verflgung:

Fir alle Bielefelder Tagespflegekinder bietet der Vertretungsstiitzpunkt ,Sternschnuppen” an
der Otto-Brenner-Stralle eine Vertretungsbetreuung an. Dies ist eine GrofStagespflegestelle
mit fest angestellten Kindertagespflegepersonen. Neben zwei festen Tageskindern stehen dort
dauerhaft 7 Platze fir Vertretungskinder bereit. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem
Punkt 9.8.

Die Vertretungsbetreuung kann auch von einer Kindertagespflegeperson ibernommen wer-
den, die sich explizit als Springer*in fur Vertretungssituationen bereit erklart hat. Dies kommt
i.d.R. in GroRtagespflegestellen oder in Kindertagespflege in angemieteten Rdumen in Frage.
Die Vertretungsbetreuung kann dann in den Raumlichkeiten erfolgen, die dem Kind bekannt
sind.

Zudem kann auch eine andere Kindertagespflegeperson eine Vertretungsbetreuung liberneh-
men und ein Kind einer ausfallenden Kindertagespflegeperson betreuen. Dies kann z.B. in
Groltagespflegestellen in Frage kommen oder auch bei einer (bekannten) Kindertagespflege-
person, die lhre Betreuung in anderen Rdumen anbietet. Vorausgesetzt wird — neben der Be-
reitschaft der anderen Kindertagespflegeperson —, dass diese einen Betreuungsplatz frei hat.

5.10 Wenn lhr Tagespflegekind erkrankt ist

5.10.1 Grundsatzliche Regelungen

Gerade in der kalten Herbst- und Winterzeit bleiben viele Kinder nicht von Infekten und Krankheiten
verschont. Manchmal werden auch kranke Kinder in die Kindertagespflege gebracht, das Fieber ist im
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ersten Moment noch nicht zu erkennen, steigt aber im Laufe des Tages. Es ist dringend notwendig, mit
den Eltern diesbezliglich verbindliche Absprachen zu treffen. Machen Sie lhren Standpunkt deutlich,
dass Sie nicht nur Sorge und Verantwortung fiir die ganze Gruppe tragen, sondern auch sich selbst und
— wenn die Kindertagespflege in den eigenen Raumlichkeiten erfolgt —lhre eigene Familie schiitzen
mochten.

Manche berufstatigen Eltern flirchten sich vor Konflikten mit dem Arbeitgeber, wenn sie fehlen, weil
das eigene Kind krank ist. Dies ist in Zeiten unsicherer Arbeitsplatze ein nicht zu unterschatzendes
Problem. Und nicht jedes Kind hat eine Oma oder Tante in der Nahe, die im Bedarfsfall kurzfristig ein-
springen konnen. Raten Sie den Eltern, sich ein kleines Netzwerk von Helfer*innen aufzubauen, die im
Falle der Erkrankung ihrer Kinder einspringen kdnnen.

Nicht zuletzt haben angestellte Eltern — und zwar Vater und Mutter — einen gesetzlichen Anspruch auf
arbeitsfreie Tage zur Betreuung eines kranken Kindes. Arbeitgeber miissen diesen Anspruch akzeptie-
ren.

In Anlehnung an die Benutzungsordnung fiir die stadtischen Kindertageseinrich-
tungen gelten auch in der Kindertagespflege nachfolgende Grundsitze im Um-
gang mit Erkrankungen von Tageskindern:

(1)  Bei Erkrankungen, die den Betreuungsbedarf eines Kindes erheblich erhéhen, bei ansteckenden
Krankheiten bzw. bei Verdacht auf solche, sowie bei Kopflausbefall ist eine Betreuung in der
Kindertagespflege nicht moglich. Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, den Ver-
dacht bzw. die Erkrankung des Kindes der Kindertagespflegeperson unverziglich mitzuteilen.

(2)  Nach ansteckenden Krankheiten des Kindes bzw. Verdacht auf solche Krankheiten darf die Kin-
dertagespflege erst wieder besucht werden, wenn eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht
mehr zu beflirchten ist. Die unter Ziff. 10.4 beigefligte Empfehlung ,,Wiederzulassung fiir Ge-
meinschaftseinrichtungen” kann Ihnen hierbei eine Hilfestellung geben.

(3) Bei Kopflausbefall des Kindes oder anderer zu seinem Haushalt gehérenden Personen ist dieses
Ihnen unverziglich mitzuteilen. Das Kind darf Ihre Kindertagespflege erst wieder besuchen,
wenn die erforderliche Behandlung erfolgreich abgeschlossen ist.

(4) Diejeweils geltenden Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes sind zu beachten und anzuwen-
den.

(5) Die Kindertagespflegeperson darf den Kindern grundsatzlich keine Medikamente verabreichen.
Ist zur Beendigung einer medizinischen Behandlung, bzw. bei chronischen Erkrankungen die Ein-
nahme eines Medikamentes zwingend erforderlich, haben die Personensorgeberechtigten eine
arztliche Bescheinigung vorzulegen, in der die genauen Angaben zum Medikament, dessen Do-
sierung und Verabreichung angegeben sind.

e Lassen Sie sich schriftlich von den Eltern bestatigen, dass Sie das Medikament geben diirfen.

e Fiihren Sie eine Dokumentation Uber die Verabreichung der Medikamente fir die betroffe-
nen Kinder mit Angabe von Datum, Zeit und Unterschrift, die jederzeit von den Eltern ein-
gesehen werden kann.
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5.10.2 |hr Meldeweg zum Gesundheitsamt Bielefeld

Die Ubersicht unter Ziff. 10.4 zeigt Ihnen, bei welcher Erkrankung eine Meldung gegeniiber dem Ge-
sundheitsamt erforderlich ist. Die Kontaktdaten des Gesundheitsamtes finden Sie unter Ziff. 9.5.

Weitere Informationen auch zur Weitergabe an Eltern zum Thema Infektionskrankheiten und Wieder-
zulassungen kénnen Sie iber das Internet erhalten. Unter Ziff. 8 finden Sie entsprechende Servicelinks.
Bitte beachten Sie hier auch lhre Belehrungspflicht gegeniber den Eltern gem. § 34 IfSG bei Neuauf-
nahme eines Kindes in lhre Kindertagespflege.

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Beratung zu Kindergesundheit und Begutachtungen, wenden Sie
sich bitte Gber die unter Ziff. 9.5 genannten Kontaktdaten an das Gesundheitsamt

5.11 Konflikte

5.11.1 Konflikte mit den Eltern

Vor Beginn der Betreuung sind sich in der Regel alle beteiligten Personen tiber die wesentlichen Punkte
einig und es wird ein miindlicher oder schriftlicher Betreuungsvertrag abgeschlossen. Beide Parteien
wiinschen sich einen vertrauensvollen und wertschatzenden Umgang miteinander und das Beste fir
das Kind. Doch manchmal kommt es anders als gedacht und die Kooperation funktioniert doch nicht
so gut. Konflikte mit Eltern konnen aufgrund unterschiedlicher Erziehungsstile, Unplinktlichkeit, Nicht-
einhaltung von Absprachen, Missverstdandnissen etc. entstehen.

In erster Linie sind Sie aufgefordert, Schwierigkeiten und Probleme im sachlichen Ton gegeniiber den
Eltern anzusprechen. Fir solche ernsteren Gesprache ist es sinnvoll, einen Zeitpunkt auRerhalb der
Betreuungszeiten zu wahlen und sich auf das Gesprach vorzubereiten. Dabei sollte stets — trotz aller
Konflikte — die Wertschatzung der Eltern im Vordergrund stehen. Bestenfalls kann so schon eine L6-
sung oder ein Kompromiss gefunden werden.

Bei Konflikten kann auch die Fachberatung von lhnen und/ oder den Eltern zu Rate gezogen werden —
moglichst bevor sich die Fronten verhartet haben. Die Fachberater*innen sind der Neutralitat ver-
pflichtet. Hier kann es sowohl eine telefonische Beratung als auch ein gemeinsames Gesprach geben.
Ziel eines gemeinsamen Gespréches ist es, entweder einen tragfahigen Kompromiss zu finden oder —
falls dies nicht gelingen sollte - einen anderen Losungsweg zu suchen.

Falls sich ein Konflikt trotz aller Bemihungen nicht entscharfen |4sst und ein Zerwiirfnis/ eine Beendi-
gung der Betreuung nicht abzuwenden ist, gibt es folgende Moglichkeiten:

5.11.2 Aufhebung des Vertrages:

Die Betreuung kann im beiderseitigen Einverstandnis zu sofort oder einem vereinbarten Datum been-
det werden. In diesem Fall ist eine schriftliche Aufhebung des privaten Betreuungsvertrages zu emp-
fehlen. Im Falle einer finanziellen Forderung durch die Stadt Bielefeld wird diese bis zum vereinbarten
Beendigungsdatum fortgesetzt und der Elternbeitrag fallig.
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HINWEIS: Wird die Betreuung nicht bis zum vereinbarten Datum fortgefiihrt (z.B. nicht durch die
Kindertagespflegeperson angeboten oder den Eltern in Anspruch genommen), endet die 6ffentliche
Férderung mit dem letzten tatséichlichen Betreuungstag des Kindes.

5.11.2.1 Fristgerechte Kiindigung:
Sie oder die Eltern kénnen lhren privaten Betreuungsvertrag unter Einhaltung der vereinbarten und

im Vertrag festgehaltenen Kiindigungsfrist ordentlich kiindigen. Bis zum Kiindigungsdatum wird die
Betreuung fortgefiihrt. Im Falle einer finanziellen Forderung durch die Stadt wird diese auch hier bis
zum entsprechenden Datum fortgesetzt und der Elternbeitrag fallig.

HINWEIS: Wird die Betreuung nicht bis zum vereinbarten Datum fortgefiihrt (z.B. nicht durch die
Kindertagespflegeperson angeboten oder von den Eltern in Anspruch genommen), endet die 6ffent-
liche Férderung mit dem letzten tatsdichlichen Betreuungstag des Kindes.

5.11.2.2 Auferordentliche/ Fristlose Kiindigung:
Wenn gewichtige Griinde vorliegen, konnen Sie oder die Eltern auBerordentlich — mit einer Frist von 2

Wochen — oder fristlos kiindigen. Im Falle einer finanziellen Férderung durch die Stadt Bielefeld wird
diese zum letzten tatsdchlichen Betreuungstag, unabhangig von der vereinbarten Kiindigungsfrist in
lhrem Betreuungsvertrag, eingestellt. Bei dieser Kiindigungsform muss der anderen Vertragspartei
eine entsprechende Begriindung vorgelegt werden, die ggf. auch juristisch vertreten werden muss.

Rechtliche Fragen zu lhrem privaten Vertrag, den Sie mit den Familien geschlos-
sen haben, kann letztlich nur ein Rechtsanwalt eindeutig beantworten.

In jedem der aufgefiihrten Falle sind Sie verpflichtet, die Beendigungsmitteilung mit Nennung des letz-
ten offentlich geforderten Betreuungstages beim Jugendamt einzureichen. Diese Mitteilung soll von
beiden Vertragspartnern unterschrieben werden.

5.12 Umgang der Fachberatung bei Beschwerden liber die Kindertagespflegeperson

Zum Glick kommt es nicht haufig vor, aber hin und wieder gehen bei der Fachberatung aus unter-
schiedlichen Quellen Beschwerden lber Kindertagespflegepersonen ein. Jeder Beschwerde wird nach-
gegangen — je nach Inhalt der Beschwerde jedoch auf unterschiedliche Weise.

Vor allen weiteren Schritten sollte immer das gemeinsame Gesprach der verschiedenen Parteien mit-
einander stehen. Oft kann sich dann schon der Unmut oder Arger beruhigen und es kann gemeinsam
eine Losung gefunden werden. Daher fordert die Fachberatung die Personen immer auf, zuerst das
gemeinsame Gesprach zu suchen.

Wenn die Situation im Gesprach der Beteiligten nicht geklart werden kann, erwarten wir grundsatzlich
von Beschwerdeflihrer*innen und von lhnen als Kindertagespflegeperson eine schriftliche Stellung-
nahme. In besonderen Fallen konnen auch mal die Kindeseltern oder evtl. andere aussagefahige Per-
sonen angehort werden. Nach Eingang dieser Stellungnahmen kommt es dann in der Regel zu einer
miindlichen Anhoérung der Beteiligten, ggf. wird auch ein Termin vor Ort abgesprochen.
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Nach Abwagung der gesamten Informationen — also der Stellungnahmen, ggf. dem Besuch der Kinder-
tagespflege und der miindlichen Anhérung — erfolgt dann durch die Fachberatung eine fachliche Ein-
schatzung und Beurteilung der Gesamtsituation. Je nach Beurteilung der Schwere der Gesamtsituation
fallen dann auch die moglichen Konsequenzen aus. Vielleicht hat sich alles als Missverstdandnis heraus-
gestellt, dann erfolgt gar nichts weiter.

Sind die Beschwerden so massiv, dass eine Gefidhrdung des Kindes/ der Kinder nicht auszuschlieRen
ist, wird umgehend ein unangekiindigter Hausbesuch bei lhnen als Kindertagespflegeperson unter-
nommen. Hier haben Sie eine erste Gelegenheit zur miindlichen Stellungnahme und lhre Fachberatung
kann evtl. eine erste Einschatzung vornehmen.

Falls die Beschwerde nicht entkraftet werden kann und es in der Gesamtbeurteilung darauf hinaus-
lauft, dass Sie aus Sicht der Fachberatung nicht mehr als geeignet angesehen werden kénnen, wird
dies in der Regel zum Entzug der Pflegeerlaubnis fiihren. Das Ergebnis wird Ihnen auf jeden Fall schrift-
lich mitgeteilt. Ihnen als Kindertagespflegeperson steht bei Eingriffen der Fachberatung in lhre Pflege-
erlaubnis immer der Rechtsweg offen.

5.13 Qualitatssicherung und -entwicklung

Die Qualitatssicherung und -entwicklung erfolgt dialogisch zwischen allen Beteiligten und umfasst da-
bei auch die Qualitdt in den Kindertagespflegestellen.

Der Qualitatsdialog aller Beteiligten wird durch die Fachberatung sowie durch Netzwerk- und Arbeits-
treffen von der Stadt Bielefeld unterstiitzt und geférdert. Die Stadt Bielefeld evaluiert regelmaRig die
erarbeiteten Grundsatze und MaRstabe der Bewertung der Qualitdt. Aus den dabei gewonnenen Er-
kenntnissen wird eine Weiterentwicklung initiiert.

5.13.1 Verpflichtung zur Fortbildung

Nach § 21 Abs. 3 KiBiz sind Kindertagespflegepersonen zur Sicherung und Weiterentwicklung der pa-
dagogischen Qualitat in Kindertagespflege verpflichtet, mindestens fiinf Stunden jahrlich Fortbildungs-
angebote wahrzunehmen.

Das Jugendamt Bielefeld macht von der gesetzlichen Mdéglichkeit Gebrauch, eine umfangreichere Fort-
bildungsverpflichtung zu treffen. Bielefelder Kindertagespflegepersonen sind daher verpflichtet, jahr-
lich an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von mindestens 18 Unterrichtsein-
heiten teilzunehmen und dieses nachzuweisen. Sollten Sie in einem Jahr sogar mehr als 18 Unterrichts-
einheiten absolviert haben, kann ein Ubertrag von maximal 13 UE in das Folgejahr erfolgen. Eine Uber-
tragung von Fortbildungen in weitere Jahre ist nicht moglich. Die Nachweise miissen umgehend nach
Erhalt der Bescheinigung eingereicht werden. Die Teilnahme an ,,Erste Hilfe Kursen am Kind“ wird alle
zwei Jahre mit 9 Unterrichtseinheiten auf die Fortbildungsverpflichtung angerechnet.
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Fir einen wirksamen Kinderschutz sollen alle tatigen Kindertagespflegepersonen regelmafig Fortbil-
dungen zum Thema Kinderschutz absolvieren und nachweisen (mindestens alle 3 Jahre). Diese Fortbil-
dung wird auf die jahrlichen Pflichtqualifizierungsstunden angerechnet, s.a. Ziff. 5.13.1.

Hintergriinde fir die Verpflichtung zur Fortbildung sind:

e Sie professionalisieren sich durch die Weiterbildungen und setzen sich mit Ihrer Berufsrolle
auseinander.

o Sie reflektieren ihr Handeln stetig.

e Sie gewinnen an Sicherheit in lhrer Tatigkeit.

e Sie erweitern den professionellen Umgang mit herausfordernden Situationen.

e Sie erhalten aktuelle Informationen z.B. liber Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Kinderta-
gespflege, Gesundheitsmanagement, gesetzliche und organisatorische Bedingungen.

e In Gruppen mit anderen Kindertagespflegepersonen haben Sie die Méglichkeit, Ihre Erfahrun-
gen auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Dadurch kénnen Sie Unterstiitzung auch fir
schwierige Situationen erhalten, einen gemeinsamen Spielplatzbesuch planen oder Vertre-
tungsmoglichkeiten zu besprechen.

e Erhalt der Wettbewerbsfahigkeit

5.13.2 Hausbesuche in den Kindertagespflegestellen

Die Stadt Bielefeld setzt eine enge Kooperation zwischen den Kindertagespflegepersonen und der zu-
standigen Fachberatung als Standard voraus. Die Fachberatung im Jugendamt vereinbart daher regel-
maRige Vororttermine in den Kindertagespflegestellen. Im Rahmen dieser Termine erfolgt eine fachli-
che Erérterung des Betreuungsalltages. Aullerdem erfolgt dadurch eine regelmaRige Begutachtung der
Raumlichkeiten unter den Aspekten Sicherheit und Eignung fir Kinder. Sollte der Fachberatung in die-
sem Rahmen Mangel auffallen, werden diese direkt besprochen, damit sie unverziglich behoben wer-
den. Ebenso gewahrleisten die enge Kooperation mit lhnen und die regelmaRigen Hausbesuche die
fortlaufende Uberpriifung lhrer Eignung als Kindertagespflegeperson.

Der mit lhnen vereinbarte Hausbesuchstermin erméglicht der Fachberatung auch eine gute personli-
che Einschatzung lber lhr Kindertagespflegeangebot und bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, aktuelle
Fragestellungen direkt zu besprechen. Ihre Kompetenzen als Kindertagespflegeperson kénnen im Be-
ratungsgesprach erkannt, benannt und bestatigt werden. Sie kdnnen durch die Impulse der Fachbera-
tung Unsicherheiten klaren und lhre Handlungskompetenz erweitern. Die regelmafigen Kontakte bie-
ten ebenfalls eine gute Gelegenheit, neue gesetzliche Regelungen im Einzelgesprach zu erértern und
weitere theoretische Grundlagen zu klaren.

Zusatzlich zu den Hausbesuchen der Fachberatung suchen die Mitarbeiter*innen der Vermittlungsstel-
len (siehe Ziff. 5.2.1) die Kindertagespflegestellen auf, um Eltern im Vermittlungsprozess im Hinblick
auf die Passgenauigkeit eines Betreuungsangebotes moglichst gut beraten zu kénnen. Die Mitarbei-
ter*innen stehen Ihnen auch fiir Riickfragen oder fiir kleinere Beratungen bei Konflikten oder anderen
Themen zur Verfiigung. Die Hausbesuche finden im Auftrag des Jugendamtes statt. Uber den Besuch
wird ein Protokoll angefertigt, welches an das Jugendamt weitergeleitet wird.
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Nach § 22 Abs. 7 KiBiz haben Kindertagespflegepersonen Beschéaftigten sowie den Beauftragten des
Jugendamtes Auskunft tiber die Rdume und die betreuten Kinder zu erteilen. Den Beschaftigten und
den Beauftragten des Jugendamtes ist der Zutritt zu den betreuten Kindern und den Raumen, die zu
ihrem Aufenthalt dienen, zu gestatten.

5.13.3 Fortbildung ,Erste Hilfe am Kind“

Die Unfallkasse NRW gibt vor, dass anerkannte Kindertagespflegepersonen regelmallig eine Fortbil-
dung zum Thema ,Erste- Hilfe am Kind“ absolvieren miissen, um den Versicherungsschutz der Kinder
zu gewabhrleisten. Der Erste-Hilfe-Kurs ist nach Abschluss 2 Jahre giiltig. Im Anschluss daran, friihestens
aber 3 Monate vor Ablauf der Giltigkeit, missen Sie Ihr Wissen durch einen erneuten Kurs ,Erste Hilfe
am Kind fiir Betreuungspersonen” auffrischen. Diese Voraussetzung wird auch Bestandteil lhrer Pfle-
geerlaubnis.

Haben Sie sich zu einem passenden Kurs angemeldet, schicken Sie diese Anmeldung an lhre Sachbear-
beitung in der Verwaltung. Sie bekommen im Anschluss einen Gutschein fiir die Teilnahme am Kurs
zugesendet. Dieser Gutschein ist nur fir das laufende Kalenderjahr giiltig. Damit ist der Auffrischungs-
kurs fir Sie kostenfrei. Nicht eingeloste Gutscheine missen zum Ende des Jahres wieder zuriickgesen-
det werden.

5.13.4 Entwicklungs- und Bildungsdokumentation

Kindertagespflegepersonen sollen nach § 18 KiBiz, jedes betreute Kind regelmaRig alltagsintegriert be-
obachten und diese Beobachtungen dokumentieren (Entwicklungs- und Bildungsdokumentation).
Diese Arbeit dient der Erfillung Ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages, dem Sie als Kindertagespfle-
geperson gesetzlich verpflichtet sind.

Nach einem umfassenden Aufnahmegesprach mit den Eltern und einer Eingewdhnungsphase, spates-
tens aber sechs Monate nach Aufnahme des Kindes in die Kindertagespflegestelle sollte eine erste
Beobachtung und Dokumentation erfolgen. Im Mittelpunkt der Beobachtung steht das Kind mit seiner
Individualitat. Fiir eine umfassende Wahrnehmung des Kindes sollten Beobachtungen zum Verhalten
des Kindes im Spiel und mit anderen Personen, zur Grob- und Feinmotorik, zur sprachlichen Entwick-
lung, zum numerischen Bereich usw. erfolgen. Die Dokumentation dient dazu, die Prozesse jedes ein-
zelnen Kindes sichtbar zu machen, dabei orientiert sie sich an den Interessen und Starken der Kinder.
Zusatzlich bieten lhnen die Beobachtungen eine Grundlage zur Planung von padagogischen (ggf. not-
wendigen) Angeboten in Ihrer Kindertagespflege, sowie eine transparente Moglichkeit die Qualitat Ih-
rer padagogischen Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln.

Zur Umsetzung der Dokumentation stehen Ihnen unterschiedliche Methoden zur Verfiigung, aus der
Sie die Methode wahlen kénnen, mit der Sie gut arbeiten konnen und die Sie fiir sinnvoll und umsetz-
bar halten. Beispiele sind:

e Portfolio

e Alltagsbeobachtungen (aufschreiben und erzdhlen, was wahrgenommen wurde)

¢ Kinderzeichnungen mit Kommentaren, Fotos oder Videos

e ausgewadhlte und zusammengestellte Sammlungen von Arbeiten des einzelnen Kindes
e Lerngeschichten
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e standardisierte Beobachtungsbdgen (z.B. Entwicklungsschnecke, BiKo, BaSiK, ...)

Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus. Aus
datenschutzrechtlichen Griinden dirfen nur die Eltern und das Kind selbst Einsicht in die Dokumenta-
tion erhalten.

Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand der Entwicklungsgesprdache mit
den Eltern. Diese missen Sie den Eltern gem. § 9 KiBiz regelmafig, aber mindestens einmal pro Jahr,
anbieten. Die Eltern erhalten damit die Moglichkeit, sich mit lhnen tber den Stand der Entwicklung
Ihres Kindes auszutauschen, Starken und Probleme oder Sorgen zu besprechen und lhren professio-
nellen Rat einzuholen. Endet die Betreuung des Kindes, wird die Entwicklungs- und Bildungsdokumen-
tation den Eltern ausgehandigt.

Die Dokumentation der Entwicklungsprozesse darf die Umsetzung der Betreuungszeiten nicht beein-
trachtigen. Die Dokumentation sollte daher auRerhalb lhrer Betreuungszeiten oder z.B. wahrend der
Ruhephasen umgesetzt werden. Der damit verbundene zusatzliche zeitliche Umfang wird als sog. ,mit-
telbare Bildungs- und Betreuungsarbeit” pro Kind und Monat zusatzlich vergiitet und ist bei der Ge-
wahrung der Geldleistung bericksichtigt (vgl. § 24 Abs. Abs. 3 Nr. 6 KiBiz sowie die Ausflihrungen unter
Ziff. 4.2.1 zur Pauschale fiur die mittelbare Betreuungs- und Bildungsarbeit).

5.13.5 Infektionsschutz

Gem. § 33 IfSG gehort die Kindertagespflegestelle zu einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne des In-
fektionsschutzgesetzes. Das bedeutet, dass sich Kindertagespflegepersonen (ber die Inhalte und
Pflichten des Gesetztes informieren und nach ihnen handeln miissen. Das Infektionsschutzgesetz re-
gelt, welche Krankheiten bei Verdacht oder konkreter Erkrankung an das zustandige Gesundheitsamt
gemeldet werden missen. Zudem legt das Gesetz fest, welche Angaben von den Meldepflichtigen ge-
macht werden und welche dieser Angaben vom Gesundheitsamt weiter (ibermittelt werden missen.
Folgende Paragrafen sind fiir die Kindertagespflege relevant und zu beachten:
e Gemeinschaftseinrichtung nach §33 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

e Bescheinigung nach §43 IfSG
Weitere Informationen erhalten Sie entweder lber lhre Fachberatung oder Sie nehmen Kontakt

Gesundheits-, Veterinar und Lebensmitteliiberwachungsamt auf.
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6 Wenn das Wohl des Kindes gefahrdet ist oder
scheint

Sie machen sich Sorgen um ein Kind?
Sie haben ein ungutes Gefuhl im Bauch?

Sie denken: ,,Da stimmt was nicht?“

Manchmal sind es nicht nur Krankheiten, sondern auch andere Auffilligkeiten beim Kind, die Ihnen
Sorge bereiten. Das Thema ,Kindeswohl“ liegt Ihrer Fachberatung besonders am Herzen. Und es ist ein
Thema, bei dem auch Sie zur Aufmerksamkeit und zum Handeln verpflichtet sind, denn § 12 Abs.2 KiBiz
regelt:

In den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist die gesundheitliche Entwick-
lung der Kinder auch durch altersangemessene préventive MafSnahmen sowie durch eine aus-
gewogene und gesunde Gestaltung der angebotenen Verpflegung zu férdern. Bei Vorliegen
gewichtiger Anhaltspunkte fiir eine Beeintrédchtigung sind die Eltern friihzeitig zu informie-
ren und geeignete Hilfen zu vermitteln, bei fortbestehender Geféihrdung ist das Jugendamt
entsprechend § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu informieren.

Um Sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstiitzen, werden alle Kindertagespflegeper-
sonen im ersten Jahr ihrer Tatigkeit diesbeziiglich besonders vom Jugendamt geschult. Dort werden
Ihnen von den Mitarbeiter*innen der Fachstelle Kinderschutz des Jugendamtes sowie 1-2 Fachbera-
tungen ausfihrliche Informationen Uiber Anhaltspunkte, Vorgehensweisen und anderen Informatio-
nen im Kinderschutz gegeben. AuRerdem missen sich die Kindertagespflegepersonen regelmaRig,
mindestens alle drei Jahre zum Thema Kinderschutz fortbilden. Des Weiteren schlief3t die Stadt Biele-
feld mit allen Kindertagespflegepersonen eine Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages
auf der Grundlage der §§ 8a Abs. 5, 72a SGB VIII (Kinderschutzvereinbarung) ab, in der das Vorgehen bei
einer mutmaRlichen Kindeswohlgefahrdung festgehalten ist.

Wichtig:
e Bleiben Sie mit lhren Sorgen nicht alleine.
e Holen Sie sich Rat von lhrer Fachberatung.

In erster Linie gilt es zu unterscheiden
e Liegt eine akute Kindeswohlgefahrdung vor, die ein sofortiges Handeln erfor-
dert?

e Oder handelt es sich um den Verdacht einer Kindeswohlgefidhrdung oder um

ein schlechtes Bauchgefiihl, dem nachgegangen werden muss?
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6.1 Verfahrensablauf bei akuter Kindeswohlgefahrdung

Wenn es zu einer akuten Kindeswohlgefahrdung kommt und
KEIN zeitlicher Aufschub verantwortet werden kann
(z.B. Elternteil ist stark alkoholisiert und will das Kind mitnehmen)

4

Sofortige telefonische Kontaktaufnahme mit der Fachberatung
- Die Fachberatung klart mit Ihnen das weitere Vorgehen.

Falls die Fachberatung nicht erreichbar sein sollte:

Sofortige Kontaktaufnahme mit dem BiirgerServiceCenter (BSC) Tel: 0521 / 51-5055
- Verlangen Sie die sofortige Vermittlung zum Geschiftsbereich Erzieherische Hilfen und bespre-
chen Sie mit der dortigen Fachkraft das weitere Vorgehen.

AuBerhalb der allgemeinen Geschiaftszeiten der Stadtverwaltung

Sofortige Kontaktaufnahme zur Leitstelle der Feuerwehr, Tel: 0521 / 51-2301

-> Die Feuerwehr kontaktiert sofort den Notdienst des Geschéftsbereichs Erzieherische Hilfen und
Ubermittelt lhre Kontaktdaten. Sie werden anschliefend von dort angerufen und besprechen ge-
meinsam das weitere Vorgehen.

6.2 Verfahrensablauf bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefdahrdung

Sollte Ihnen ein Kind aufgrund des Verhaltens oder anderer Merkmale besondere Sorgen machen und
alle bisher von lhnen angewandten Bemiihungen (Beobachtungen, Elterngespréache, ausprobieren an-
derer Handlungsweisen |hrerseits) haben zu keiner Veranderung gefiihrt, gehen Sie bitte folgender-
malen vor:

1) Fillen Sie die nachfolgende Einschatzskala zum Kindeswohl (befindet sich auch als Anlage in der
Kinderschutzvereinbarung) aus.

2) Nehmen Sie anschlieBend unverziiglich Kontakt zu ihrer Fachberatung auf und erldutern Sie lhre
Einschatzung.

3) Besprechen Sie gemeinsam mit der Fachberatung weitere Schritte/ Ihr weiteres Vorgehen. Die
Fachberatung unterstiitzt Sie dann bei der Beurteilung der Gefdhrdungssituation und bei der
Festlegung des weiteren Vorgehens inkl. der Beteiligung der Eltern.

4) Grundsatzlich haben Sie das Recht auf eine Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft

(InsoFa), eine speziell im Kinderschutz weitergebildete Person (siehe §8b SGB VIil). Im Regelfall
wird Sie lhre zustandige Fachberatung bei dieser Beratung begleiten.
Alle Fachberatungen im Bielefelder Jugendamt erhalten diese Weiterbildung und konnen diese
Art der Beratung durchfiihren. Idealerweise fiihrt eine fiir Sie nicht zusténdige Fachberatung die
InsoFa-Beratung durch. Dort werden dann die nachfolgenden Schritte zusammen festgelegt
und/oder ggf. eine Meldung an den Geschiftsbereich Erzieherische Hilfen vorgenommen.
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Einschatzskala

Kindertagespflegeperson (Name, Anschrift, Telefon) Datum

Name der Fachberatung

Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum

Besonderheiten in Bezug auf das Kind (z.B. korperliche oder geistige Beeintrachtigung)

Erscheinungsbild des Kindes!

Trifft

Korperliche Erscheinung nicht zu

Keine Einschat-
zung moglich

1. Krankheitsanfalligkeit, haufige Bauchschmerzen, Kopfschmerzen,
Asthma

Hinweise auf Fehl-/Uber-/Unterernihrung

Auffillige Himatome, (vor allem am Riicken, Brust, Po, Bauch,
Augen, geformte Hamatome), Striemen

4. Vorsorgeuntersuchungen werden nicht regelméaRig wahr genom-
men

Knochenbriiche, Verbrennungen, Verbrihungen

Nicht altersgeméRes Einndssen/Einkoten

Auffallige R6tungen/Entziindungen im Anal- und Genitalbereich

Kind hat keine angemessene Korperpflege

O|o I N »y

Kind ist nicht angemessen gekleidet

10. Kind bekommt keine ausreichende medizinische Versorgung

Oooooong o og o %’
OOoOoOoooo o|og d

11. Keine altersgemalRe motorische Entwicklung

LOooooot 0| o0 ag

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?

' Bei Mehrfachnennungen bitte grundsatzlich das Zutreffende unterstreichen
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Kind wirkt duBerlich unruhig, innerlich unruhig, rastlos, schreit viel

Kind wirkt traurig, abwesend

Kind wirkt d@ngstlich, zurlickgezogen

Kind wirkt aggressiv, ggf. selbstgefahrdend

Kind zeigt Schlafstorungen, wirkt haufig mide

Kind zeigt Essstorungen, wirkt appetitlos

Kind wirkt besonders unselbstandig

Kind zeigt sehr geringes Selbstvertrauen

IR N BwWIN e

Kind zeigt unangemessenes sexualisiertes Verhalten

I o o
I o o
I o o

10. Kind wirkt distanzlos gegenliber anderen Personen

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?

1. Keine altersgemaRe Sprache/Sprachstérungen [] [] []
2.  Wahrnehmungs- und Gedachtnisstorungen |:| |:| |:|
3. Konzentrationsschwache, fehlende Ausdauer |:| |:| |:|
4. Fehlende Aufmerksamkeit [] [] []
Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?
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1. Kind zeigt auffallig aggressives, riicksichtloses Verhalten gegeniber
anderen

Kind fallt es schwer, sich an Grenzen und Regeln zu halten

Kind hat kaum Spielkameraden/Freunde

Kind kann Spielkontakte nicht angemessen gestalten

Auffalliges Verhalten im Gruppengeschehen

I R Il Il W

Kind kann Geflihle nicht benennen, nicht ausdriicken
(alternativ: zeigt Auffalligkeiten in der Emotionsregulation)

O O OOoOo0 o
O O Ooo0 o
O O OOoOo0 o

7. Kind kann Spannungszustdnde nicht angemessen regulieren

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?

Familidares Umfeld

1. Keine Aufmerksamkeit/kein Koérperkontakt/kein Blickkontakt/
keine Zuwendung fiir das Kind
Keine altersgeméafe Versorgung

Keine Feinfuhligkeit gegeniiber emotionalen Bediirfnissen des Kin-
des

4. Nicht Erkennen/ Nicht Behandeln von Entwicklungsverzégerungen/
Beeintrachtigungen

5. Unangemessene Anforderungen/Erwartungen an das Kind

OO0 O 00 O
OO OO0 o
OO0 O 00 O

6. Gewalttatiges Verhalten/grober korperlicher Umgang

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?
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Alkohol- und Drogenmissbrauch, psychische Erkrankung etc.

Hausliche Gewalt

Fehlende Problemeinsicht

Auseinandersetzung der Eltern um das Kind

O OO
HNnnn
O OO

Kind besucht die Kindertagespflegestelle nicht regelmaRig
und/oder war schon in verschiedenen Kindertagespflegestellen
Woher stammen die Informationen?

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?
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Plotzliche Veranderung des Verhaltens

Trifft zu

Trifft
nicht zu

Keine Einschit-
zung moglich

Beim Kind

L]

L]

Bei den Eltern/der Bezugsperson

L]

L]

Grund bekannt?

[

[

Wenn ja, welcher?

Sonstiges

Sofern die Rubrik ,trifft zu“ angekreuzt wurde: Welche Symptome zeigt das Kind?

Einschatzung der Kindeswohlgefahrdung

3

Begriinden Sie lhre Einschdtzung / tauschen Sie sich (ohne Angabe, um welches Kind es geht) ggfs. mit einer

anderen Kindertagespflegeperson aus.

(Bitte beachten Sie bei Ihrer Einschdtzung sowohl die Dauer, Schwere und Nachhaltigkeit der Gefahrdung so-
wie das Alter des Kindes, ebenso die Bereitschaft und Fahigkeit der Eltern zur Abwendung der Gefahrdung)

$

D Kontakt mit der Fachberatung aufgenommen am:
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4

Beschreiben Sie die mit der Fachberatung abgesprochene weitere Vorgehensweise und senden Sie diese
der Fachberatung zu. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Sie und die Fachberatung den gleichen Stand
haben.

(Elterngesprache, personliches Gesprach mit der Fachberatung, Hospitation der Fachberatung in der Kinder-
tagespflegestelle, ...)

4

Beschreiben Sie bitte den aktuellen Sachstand/das Ergebnis.

Nehmen Sie bitte eine Einschidtzung vor, ob aus lhrer Sicht (weiterhin) der Verdacht einer Kindeswohlge-
fahrdung besteht.

Entscheiden Sie gemeinsam mit der Fachberatung, ob weitere MaBnahmen erforderlich sind.

4

Wichtig:

Sollten die vereinbarten MaRBnahmen nicht greifen und der Verdacht auf eine Kindeswohlgefihr-
dung weiterhin bestehen, ist es erforderlich, dass Sie umgehend nochmal Kontakt mit der zustén-
digen Fachberatung aufnehmen. Diese wird mit lhnen die weiteren MaBnahmen absprechen.
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7 Weitere Informationen

7.1

Informationen zu Anderungsantrigen und Beendigungsmitteilungen

Sollten Kindeseltern eine Erhéhung oder Reduzierung des Betreuungsumfanges ihres Kindes wiin-

schen, muss die Anderung — nach Riicksprache mit Ihnen — dem Jugendamt formlos von den Eltern

schriftlich (auch per E-Mail) mitgeteilt werden.

Bitte informieren Sie die Kindeseltern dariiber, dass bei einer Erhohung auf 40 oder 45
Std./Woche der aktuelle Arbeitgebernachweis beider Elternteile sowie die verbindliche Erkla-
rung der Sorge-/Erziehungsberechtigten bei Beanspruchung eines 6ffentlich geférderten 40-
oder 45-Stunden-Platzes in einer Kindertagespflegestelle (zu finden im Internet) vom Jugend-
amt bendtigt wird. Bei Alleinerziehenden reicht der Nachweis des Elternteiles, bei dem das
Kind hauptsachlich lebt.

Bei einer Reduzierung des Betreuungsumfanges genligt eine Mitteilung an das Jugendamt. Ein
Beschaftigungsnachweis ist hier nicht erforderlich.

Bitte beachten Sie folgende Informationen zu Anderungsantrigen:

Anderungen sind nur im Voraus méglich.

Anderungen werden nur zum Monatsanfang bewilligt.

Es ist nur eine Anderung pro Monat méglich.

Die kurzfristige Beendigung einer Betreuung oder der Wechsel eines Tageskindes zu einer an-
deren Kindertagespflegeperson ist kein Anderungsantrag. Hier sind Kindertagespflegeperson
und Kindeseltern aufgefordert, sich im gegenseitigen Einvernehmen auf das Datum des Be-
treuungsendes zu einigen und dieses dem Jugendamt durch die Beendigungsmitteilung mitzu-
teilen.

Bitte beachten Sie folgende Informationen zu den Beendigungsmitteilungen:

Fir die Beendigung von Betreuungsverhaltnissen nutzen Sie bitte generell den Vordruck ,Be-
endigungsmitteilung”. Dieser Vordruck muss sowohl von der Kindertagespflegeperson, als
auch von einem Elternteil lhres Tagespflegekindes unterschrieben werden. Sie finden diesen
und andere wichtige Vordrucke auf der Internetseite der Stadt Bielefeld (s. Ziff 8).

Fir alle Kinder, die ab 01.08. des Jahres in eine Kindertagesstatte gehen, ist diese Mitteilung
von lhnen bis zum 30.04. des Jahres beim Jugendamt einzureichen. Das Kita-Jahr beginnt am
01.08. eines Jahres. Auch wenn die tatsachliche Betreuung des Kindes erst zu einem spateren
Zeitpunkt in der Kita startet (z.B. KitaschlieBung in den Sommerferien oder gestaffelte Auf-
nahme der neuen Kinder zur Eingewdhnung), wird lhnen die laufende Geldleistung nur bis
31.07. des Jahres gewahrt. Hintergrund ist, dass eine parallele Finanzierung von Kindertages-
pflege und Kita grundsatzlich nicht moglich ist. Bitte bedenken Sie, dass in diesem Fall die
Beendigungsmitteilung auch zum 31.07. des Jahres ausgefiillt werden muss, auch wenn Sie
aufgrund von Urlaub in den letzten Tagen keine Betreuung anbieten, da sonst die laufende
Geldleistung ab dem genannten Datum eingestellt wird. Ein falsch angegebenes Datum kann
nicht riickwirkend bereinigt werden.
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e |Immer wieder kiindigen Eltern bereits zum Juni eines Jahres den Betreuungsvertrag, um ggf.
flr die Ausfallzeiten, die durch Ihren Urlaub entstehen, keinen Elternbeitrag zahlen zu missen.
Uberlegen Sie, ob Sie ggf. vertraglich festhalten, dass eine Kiindigung in den letzten Monaten
(z.B. ab Marz des Jahres) nur noch zum 31.07. des Jahres erfolgen kann.

7.2 Informationspflicht der Kindertagespflegeperson

GemaR § 43 Abs. 3 SGB VIII haben Tagespflegepersonen die Pflicht, das Jugendamt Gber wichtige Er-
eignisse zu unterrichten, die fiir die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sein kénnten. Das kon-
nen u.a. folgende Veranderungen sein:

e Umzug/ Betreuung soll in anderen Rdumen stattfinden

e Nicht planbare Betreuungsausfille durch Krankheit/ Operation/ Krankenhausaufenthalt

e Planbare Betreuungsausfille wie Schwangerschaft/ Elternzeit/ Kur- oder Reha-MaRnahmen

e Private zusatzliche Belastungen durch die Pflege von Familienangehérigen, wie z.B. eigene
kleine Kinder, betagte Eltern oder die Aufnahme eines Pflegekindes

e Anschaffung von Haustieren

e Neue Haushaltsangehorige

Sie als Kindertagespflegeperson sind verpflichtet jede Anderung im Rahmen der
Betreuung des Kindes sowie die Beendigung des Betreuungsverhaltnisses dem Ju-
gendamt mitzuteilen.

7.3 Datenschutz

Sie erfahren wahrend lhrer Tatigkeit viel Personliches liber die Kinder, deren Eltern und evtl. auch noch
Uber weitere Personen (z.B. Geschwister, GroReltern). Ebenfalls beobachten Sie auch wichtige As-
pekte, die Sie z.B. in der Entwicklungs- und Beobachtungsdokumentation (vgl. Ziff. 5.13.4) oder in lhren
Aufzeichnungen zu (potentiellen) Kindeswohlgefdhrdungen (vgl. Ziff. 6) festhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, diese Informationen und Daten vor dem Zugriff unbefug-
ter Dritter zu schiitzen. Auch wenn Sie personliche Daten mit dem Jugendamt, den Eltern oder auch
Dritten, wie zum Beispiel lhrer/m Steuerberater*in per Email austauschen, ist der Datenschutz zu be-
achten. Sie kénnen z.B. eine Situationsbeschreibung ohne Nennung von Namen per Email versenden
und zusatzlich telefonisch mit |hrer Fachberatung Kontakt aufnehmen, um mitzuteilen, um welches
Kind es geht.

Die Berticksichtigung des Datenschutzes ist Teil der Grundqualifizierung nach dem Konzept des QHB
(vgl. Ziff. 1.4.1). Auch auf den Homepages des Bundesverbandes Kindertagespflege und des Landes-
verbandes Kindertagespflege NRW (die Links finden Sie nachfolgend unter Ziff. 8) finden Sie wichtige
Informationen und weiterfithrende Links zum Thema Datenschutz in der Kindertagespflege. Uber die
Homepage des Bundesverbandes Kindertagespflege gelangen Sie auch zu einer Expertise, die Rahmen
des Projektes ,Uberarbeitung und Erweiterung des QHB* erstellt und aus Mitteln des Bundesministe-
riums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefordert worden ist. Diese Expertise soll
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Kindertagespflegepersonen beim datenschutzkonformen Aufbau und Betrieb ihrer Kindertagespflege-
stelle unterstutzen.
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8 Informationsmaoglichkeiten und Servicelinks

Gesetzliche Regelungen

Achtes Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII)

Gesetz zur frilhen Bildung und Forderung von
Kindern (Kinderbildungsgesetz — KiBiz)

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Regelungen der Stadt Bielefeld

Richtlinien der Stadt Bielefeld zur Férderung von
Kindern in Kindertagespflege

Betreuungsplatz fur Kinder in einer Kindertages-
pflege - Serviceportal Stadt Bielefeld

Satzung der Stadt Bielefeld Uber die Sicherung
und Weiterentwicklung der padagogischen Qua-
litdt in der Kindertagespflege

V-12-Kindertagespflege.pdf (bielefeld.de)

Homepage der Stadt Bielefeld zur Kindertages-
pflege

Betreuung - Kindertagespflegeperson werden -
Serviceportal Stadt Bielefeld

Homepage der Stadt Bielefeld zur Kindertages-
pflege

Betreuungsplatz fur Kinder in einer Kindertages-
pflege suchen - Serviceportal Stadt Bielefeld

Informationsmaterial zum Thema Kindertagespflege

Handbuch Kindertagespflege vom Bundesminis-
terium flr Familie, Senioren, Frauen und Jugend

www.handbuch-kindertagespflege.de

Onlineportal des Bundesministeriums fiir Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend

www.fruehe-chancen.de

Bildungsgrundsatze fiir Kinder von 0 bis 10 Jah-
ren in Kindertagesbetreuung und Schulen im Pri-
marbereich in Nordrhein-Westfalen

20191217 big pdf.pdf
tagespflege-nrw.de)

(landesverband-kinder-

Broschiiren der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) und der Unfallkasse (UK)
NRW

https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-

und-gesundheitsschutz/betriebsart/kinderta-

gespflege/broschueren-kindertagespflege.html

Materialien des Bundesverbandes Kindertages-
pflege

www.bvktp.de

Materialien des Bundesverbandes Kindertages-
pflege speziell zum Thema Datenschutz in der
Kindertagespflege

https://www.bvktp.de/kindertagespflegeperso-

nentagesmuetter-tagesvaeter/datenschutz-in-

der-kindertagespflege/

Materialien des Landesverbandes Kindertages-
pflege NRW

www.landesverband-kindertagespflege-nrw.de
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Informationsmaterial zum Thema Kindertagespflege

Materialien des Landesverbandes Kindertages-
pflege NRW speziell zum Thema Datenschutz in
der Kindertagespflege

https://www.landesverband-kindertagespflege-
nrw.de/media/informationen-fuer-ktpp-zur-ds-
gvo stand 23.07.2018-1.pdf

Broschiire des Deutschen Vereins , Tipps und In-
formationen zur Besteuerung des Einkommens
fiir Kindertagespflegepersonen”

www.deutscher-verein.de/de/uploads/haupt-
navigation/kinder-jugend/pdf/tagesmuetter 9-

auflage.pdf

Weitere Informationen zu Gesundheitsfragen

Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufklarung

www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe

Robert-Koch-Institut

www.rki.de

(unter dem rechten Button Infektionskrankheiten von A —Z)
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9 Wichtige Kontaktdaten auf einen Blick

9.1 lhre Ansprechpersonen im Jugendamt

Fachberatung Kindertagespflege

Name Telefon Zimmer E-Mail
Frau Alfer 51-6284 G 436 Michaela.Alfer@bielefeld.de
Frau Grabbe 51-30709 F 402 Andrea.Grabbe@bielefeld.de
Frau Hein 51-1735 G434 Leonie.Hein@bielefeld.de
Frau Kindermann 51-2558 F 404 Anne-Kristin.Kindermann@bielefeld.de
Frau Kl6pping 51-6985 F404 a Pia-Madleen.Kloepping@bielefeld.de
Frau Niehof 51-3219 F 400 Anett.Niehof@bielefeld.de
Frau Pohl 51-5564 F 406 Maren.Pohl@bielefeld.de
Frau Wiebe 51-3807 G 436a Elfriede.Wiebe@bielefeld.de
Teamleitung .
51-5564 F 406 Maren.Pohl@bielefeld.de
Frau Pohl
Abteilungsleitung ) )
. 51-2571 F 406 a Alexandra.Spilker@bielefeld.de
Frau Spilker

Erreichbarkeit im Neuen Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld:
Jeden Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

Sonst nach Vereinbarung

Stadt Bielefeld

Amt fir Jugend und Familie —Jugendamt —

Team 510.122 Kindertagespflege Fachberatung

33597 Bielefeld

Verwaltung Kindertagespflege

Name Telefon Zimmer E-Mail
Frau Prange .

. 51-2480 G434 Manuela.Prange@bielefeld.de
(far Buchst. 1 - Q)
Frau Dieske o .

. 51-5696 G432 Grit.Dieske@bielefeld.de
(far Buchst. A - H)
Frau Radeck

. 51-2827 G432a Andreamaria.Radeck@bielefeld.de
(far Buchst. R—2)
Frau Boniface ] ) )

. 51-80058 G436a LunaSofia.Boniface@bielefeld.de
(far Buschstabe W)
Teamleitung )

51-5564 F 406 Maren.Pohl@bielefeld.de
Frau Pohl
Abteilungsleitun
] & & 51-2571 F 406 a Alexandra.Spilker@bielefeld.de

Frau Spilker
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Verwaltung Kindertagespflege

Hinweis: Die Zustandigkeit richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens der
Kindertagespflegeperson

Personliche Erreichbarkeit im Neuen Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld:
e Jeden Dienstag von 08.00 bis 12.00 Uhr

e Jeden Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

e Zusatzlich nach Vereinbarung

Postanschrift: Stadt Bielefeld
Amt fir Jugend und Familie — Jugendamt —
Team 510.122 Kindertagespflege Verwaltung
33597 Bielefeld

Investitionskostenzuschiisse

Name Telefon Zimmer E-Mail
Frau Neumann 51-3443 E 406 Sabine.Neumann@bielefeld.de
Frau Sidiropoulos 51-2236 E 406 Alwine.Sidiropoulos@bielefeld.de

e Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin

Postanschrift: Stadt Bielefeld
Amt fiir Jugend und Familie — Jugendamt —
Team 510.12 Investitionskostenzuschiisse
33597 Bielefeld

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Name Telefon Zimmer E-Mail
Frau Becker ) )

. 51-6950 E 107 Nina.Becker@bielefeld.de
(far Buchst. C,D,1,Y)
Frau Bokenkamp )

. 51-2118 E113 Sandra.Boekenkamp@bielefeld.de
(far Buchst. B)
Frau Brok

rau brokmann 51-5189 Iris.Brokmann@bielefeld.de
(G, H, L, M)
Frau Celikbas ) ) )

. 51-3669 E 109 Karin.Celikbas@bielefeld.de
(far Buchst. F, N,O,R,U,V)
Frau Kohlmeyer ) )

. 51-2557 E113 Karina.Kohlmeyer@bielefeld.de
(far Buchst. A, E, P, Q, Z)
Frau Lehmann

. 51-2532 E 107 Nicole.Lehmann@bielefeld.de
(far Buchst. K)
Herr Kotlo )

. 51-3189 E 107 Jazur.Kotlo@bielefeld.de
(far Buchst. J, S (ohne St), T)
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Wirtschaftliche Jugendhilfe

Frau Saarmann- Zangaretos ia. - iele-
‘ g 51-3665 E113 Anja.Saarmann-Zangaretos@biele
(far Buchst. St, W, X) feld.de

Hinweis: Die Zustandigkeit richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens der Kinderta-
gespflegeperson.

Erreichbarkeit im Neuen Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld:
e Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
e Donnerstag zusatzlich von 14.30 bis 18.00 Uhr

Postanschrift: Stadt Bielefeld
Amt fir Jugend und Familie — Jugendamt —
Team 510.21 Wirtschaftliche Jugendhilfe
33597 Bielefeld

9.2 Anbieter von Qualifizierungs- und Fortbildungskurse

e AWO Bezirksverband OWL (Qualifizierung fur Kindertagespflegepersonen in OWL - AWO Lifeba-
lance (awo-lifebalance-owl.de))

e Katholischen Erwachsenen -und Familienbildung im Erzbistum Paderborn mit Standort u.a. in
Bielefeld (www.kefb.de)

9.3 Beispielhafte Ubersicht zu Anbietern von Erste- Hilfe- Kursen am Kind

Anbieter sind zum Beispiel:

e Arbeiter Samariter Bund, Tel.: 0521 /92 82 20
e DRK, Tel.: 0521 /529980

e Johanniter Unfallhilfe, Tel.: 0521 / 29 90 90

e Malteser (Gutersloh), Tel.: 05241 / 99 80 60

9.4 Hygienebelehrung durch das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld
Nikolaus-Diirkopp-Str. 5 —9, 33602 Bielefeld, 1.Etage

Termine: mittwochs 08.00 Uhr/ donnerstags 14.00 und 15.30 Uhr

Anmeldung fiir Bielefelder Biirgerinnen und Biirger tber:

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz - Serviceportal Stadt Bielefeld

9.5 Meldungen an das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld

Telefon Fax E-Mail
BSC 0521 51-0 51-3406 gesundheitsamt@bielefeld.de
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9.6 Vermittlungsstellen

e AWO Bezirk OWL
Frau Elisabeth Lisi

Herforder Str. 74, 33602 Bielefeld

Tel: 0521 /921 64 67

E-Mail: Elisabeth.Lisi@awo-lifebalance-owl.de oder kindertagespflege @awo-owl.de

e von Laer-Stiftung:

Herr Arndt Thielemann

Spindelstr. 5 - 7, 33604 Bielefeld

Tel: 0521 / 964 59 58

E-Mail: A.thielemann@von-laer-stiftung.de oder kindertagespflege @von-laer-stiftung.de

9.7 Online-Suchportal ,,LITTLE BIRD*
Link zum Portal: https://portal.little-bird.de/Bielefeld

Name Telefon Zimmer E-Mail

Frau Feldbauer 51-50060 G114/G 116 Sonja.Feldbauer@bielefeld.de
Frau Spilker 51-50060 G114/G 116 Svenja.Spilker@bielefeld.de
Frau Koch 51-50060 G114/G 116 Petra.Koch@bielefeld.de

Frau Kuci 51-50060 G114/G 116 Susanne.Kuci@bielefeld.de
Frau Markowski 51-50060 G114/G 116 Anika.Markowski@bielefeld.de

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:30 — 16:00 Uhr
08:30 — 16:30 Uhr
09:30 — 14:00 Uhr
08:30 — 18:00 Uhr
08:30 —12:00 Uhr

Erreichbarkeit im Familienservice, Neuen Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld:

Postanschrift:

Stadt Bielefeld

Amt fir Jugend und Familie — Jugendamt —

Team 510.62 — Familienservice -

33597 Bielefeld

E-Mail:

supportlittlebird@bielefeld.de
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9.8 Familienservice der Stadt Bielefeld

Link zum Portal: www.bielefeld.de/familienbiro

Standort Offnungszeiten

Familienservice Montag 08:30 —16:00 Uhr
Niederwall 2 Dienstag 08:30 — 16:30 Uhr
33602 Bielefeld Mittwoch 09:30 — 14:00 Uhr
Neues Rathaus Donnerstag | 08:30 — 18:00 Uhr
1. Btage Freitag 08:30 — 12:00 Uhr
Zimmer G114 und G116

Erreichbarkeit

Telefon: 0521 51 -50060

E-Mail: familienservice@bielefeld.de

Website: www.bielefeld.de/familienbiro

9.9 Vertretungsstitzpunkt ,Sternschnuppen”
Otto-Brenner-Str. 119

33607 Bielefeld

Tel.: 0151 4414 6393, erreichbar montags bis freitags ab 07:30 Uhr
Vertretung.Kindertagespflege @bielefeld.de

9.10 Einzelne Versicherungstrager und Berufsgenossenschaft
Deutsche Rentenversicherung

Telefon: 0521 / 52540

Anschrift: Am Bahnhof 6, 33602 Bielefeld

Internet: www.deutsche-rentenversicherung.de

Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Telefon: 040/ 202070
Anschrift: Pappelallee 33 — 37, 22089 Hamburg

Internet: www.bgw-online.de

Agentur fiir Arbeit
Telefon: 0800 45 55 500
Anschrift: Werner-Bock-StralRe 8, 33602 Bielefeld
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9.11 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Link allgemeine Informationen:

Bildung und Teilhabe (BuT): fiir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | Bielefeld

Link alte Antrage:
Bildung und Teilhabe: Vorherige Antrdge und Infos | Bielefeld

Link Informationen fir Kindertagespflegepersonen:

Die Bildungskarte — Informationen fir Leistungsanbietende | Bielefeld

9.12 Rundfunkgebiihren

http://www.rundfunkbeitrag.de

9.13 Notfallnummern
Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Leitstelle Feuerwehr: 51-2301
BirgerServiceCenter: 51-5055
Fachstelle Kinderschutz: 51-5555
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10Anlagen

10.1 Mitteilung liber geplante Abwesenheitszeiten

B I Stadt
Bielefeld

Stadt Bielefeld

Amt fur Jugend und Familie - Jugendamt -
510122 - Kindertagespflege

Frau Dieske Prange Radeck
33597 Bielefeld

Mitteilung liber geplante Abwesenheitszeiten im laufenden Kalenderjahr
(01.01. -31.12.)

(vergutete betreuungsfreie Tage und ggf. weitere Abwesenheitszeiten)

Name der Kindertagespflegeperson

[] Erstmeldung fur das Kalenderjahr: Anspruch gesamt:

Diese Erstmitteilung ist bis spétestens 31.01. eines jeden Jahres im Jugendamt einzureichen

lch plane folgende Abwesenheitszeiten (es soliten 70 % vorab angegeben werden):

Von Bis Tage

Bitte wenden!

Unterschrift und Abstimmung mit den Eltern sind generell erforderlich!
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Anderungsmeldung fur das Kalenderjahr:

Ich streiche folgende bereits mitgeteilte Abwesenheitszeiten (riickwirkende Anderungen nicht
maoglichlll):

Von Bis Tage

Ich nehme folgende neue Abwesenheitszeiten:

L Von Bis | Tage

§ 23 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) besagt:

Jm Interesse des Kindeswohls sollten Kindertagespflegepersonen und Eltern Urlaub und anderweitig

abzusehende Ausfallzeiten in der Betreuung rechtzeitig miteinander abstimmen, um Anlasse der Er-
satzbetreuung gering zu halten.”

Ich versichere, dass ich diese Anderung mit allen Eltern meiner Tagespflegekinder abgestimmt habe.
Ergebnis:

Meine geplanten Abwesenheitszeiten stimmen mit den Planungen der Eltern (iberein. Eine Ersatz-
betreuung wird nach derzeitigem Stand nicht bendgtigt.
Meine Abwesenheitszeiten stimmen nicht mit den Planungen aller Eltern iiberein.

| Bei welchem Kind? Fir welche Zeit? Aus welchem Grund?

" Datum und Unterschrift
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10.2 Grenzsteine der Entwicklung

gleichzeitig, umfahrt Hindernisse, Hiipfen aus
dem Stand mit beiden Beinen gleichzeitig um 30
— 50 ¢cm nach vorne, mit stabiler

Gleichgewichtskontrolle

Kénnen
Werden

gemalt und kommentiert

werden in etwa in zeitlicher und
logischer Reihenfolge
wiedergegeben, noch mit ,und
dann, und dann” verkniipft

kénnen unterschieden und benannt werden (z.B.
groRe und kleine Apfel)

Alter des | Grenzsteine der Korpermotorik Grenzsteine der Hand- | Grenzsteine des | Grenzsteine der kognitiven Entwicklung Grenzsteine der sozialen Kompetenz
Kindes Fingermotorik Spracherwerbs
3 Monate | Sicheres Kopfheben in der Bauchlage, Abstiitzen Héande, Finger werden uber der Differenziertes Schreien (Hunger, Ein langsam vor den Augen hin und her Anhaltender Blickkontakt, Versuch
in der Bauchlage Kérpermitte zusammen gehalten Durst, Unbehagen) bewegtes, attraktives Objekt wird mit den Augen | durch aktive Drehung des Kopfes oder
Verfolgt durch Anderung  der Korperlage
Blickkontakt zu haben, Lacheln
6 Monate | Heben des Kopfes in Bauchlage und Daumen und Finger in Spontanes, variationsreiches Objekte werden in den Mund gesteckt, mit Kind halt Blickkontakt, nimmt von sich
Nachschauen einem vor dem Gesichtsfeld Gegenposition Vokalisieren (noch ohne deutliche | beiden Handen ergriffen, jedoch kaum schon aus Kontakt auf, erstes Unterscheiden
bewegten Gegenstandes; Drehen auf die Seite/ Greifen liber die Kérpermitte und gezielte Lippenschlusslaute) gezielt betrachtet zwischen fremden und vertrauten
tiber die Seite in die Bauchlage fir sich alleine, bei Ansprache Personen
9 Monate | Robben, spielen in der Seitenlage, Langarmstiitz Gegenstande werden in einer Hand Spontanes Vokalisieren  mit Intensive taktile visuelle, orale Erforschung der Sicheres Unterscheiden bekannter und
in der Bauchlage, krabbeln, drehen tiber beide oder in beiden Handen gehalten langeren Silbenreihungen mit | Struktur von Objekten fremder Personen, was sich jedoch
Seiten in die Bauchlage und durch Tasten intensiv erforscht dem Vokal: dadada, rarara, etc. nicht nur als ,,Fremdelreaktion” duBern
muss
12 Selbstandiges Drehen von Bauchlage in Pinzettengriff, kleine  Gegenstande Spontanes Vokalisieren  mit Spielzeug wird vor den Augen des Kindes Kind kann von sich aus einen sozialen
Monate Rickenlage, krabbeln, hochziehen, stehen Werden zwischen Daumen und langeren Silbenketten, bedeckt und von ihm wieder entdeckt Kontakt beginnen, fortfiihren, variieren
angelehnt an Gegenstanden, freies Sitzen mit Zeigefinger gehalten, Zangengriff vorwiegend mit den Vokalen a und beenden
Geradem Rucken Und sicherer und e und Lippenschlusslauten
Gleichgewichtskontrolle, Langsitz
15 Gehen mit Festhalten an Handen durch Zwei Klotze konnen  nach Das Kind sagt Mama und Papa in Objekte werden manipuliert, auf ihre einfachste Kinderreime, Fingerspiele,
Monate Erwachsene oder Mobel, Wande, freies Gehen Aufforderung und Zeigen | sinngemaRer Bedeutung Verwendbarkeit geprift, gegeneinander klopfen, | Nachahmspiele werden vom Kind sehr
aufeinander gesetzt werden Schutteln geschatzt, es beteiligt sich intensiv
emotional engagiert und anhaltend
18 Freies Gehen zeitlich unbegrenzt, sichere Kleine Gegenstande werden auf Symbolsprache  (Babysprache: Rollenspiele mit sich selbst, Nachahmen Kind winkt auf Aufforderung oder auf
Monate Gleichgewichtskontrolle, noch etwas breitbeiniger Aufforderung (getffnete Hand oder | wauwau, Heia) oder | taglicher Gewohnheiten, wie trinken aus Abschieds- oder BegriiBungsworte mit
Gang und noch nicht ganz gerade Kérperhaltung, auf Bitte) hergegeben, Zeigefinger unverstandliche, aber wie eine | Spielzeugtassen, Versuch sich zu kimmen, der Hand, das Kind versteht die
Arme noch etwas abgespreizt haltend wird bewusst zum Betasten, echte Sprache wirkende telefonieren. Das Kind kann sich fur kurze Zeit Bedeutung von ,,nein“, halt mindestens
Befiihlen oder zum Driicken genutzt | LautduRerungen; lebhafte selbst beschaftigen, Rein-Raus-Hol-Spiele, einen Augenblick inne
LautduRerungen erforschen von Strukturen, keine strukturierten
Spielabldufe
24 Aufheben vom Boden ohne Verlust des Malstift wird mit Faustgriff oder Einwortsprache (mind. 10 richtige Bauklotze  werden gestapelt, konzentriertes ,Parallelspiel” mitGleichaltrigen, das
Monate Gleichgewichtes, Treppen werden bewaltigt, Pinselgriff (mit den ersten drei Worter) Betrachten, Betasten,  Einrdumen, Ausrdumen | Kind freut sich Gber Kontakt
Nachstellschritt, Festhalten an Geldnder oder an Fingern gehalten, Stift liegt dabei in von Gegenstanden in oder aus Behaltern
der Hand von Erwachsenen der Handinnenflache)
36 Beidbeiniges Abhiipfen von der untersten Buchseiten werden einzeln korrekt 3 — 5-Wort-Satze Kombinationen Malen und Kritzeln, wenn auch oft noch wenig Gemeinsames  Spielen mit anderen
Monate Treppenstufe Mit sicherer | umgeblattert, Benutzung eines Von Nomina, Hilfsverben, | gestaltend gemalt wird, kommentiert das Kind Kindern tiber mindestens 5 Minuten mit
Gleichgewichtskontrolle, Rennen mit deutlichem prazisen Drei-Finger-Spitz-Griffes Prépositionen, adverbialer | oft, wen und was es gerade malt. Konzentrierte, | sprechen, Austausch von
Armschwung und Umsteuern von Hindernissen (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) Bestimmungen, von Zeit und |intensive als-ob-Spiele, Spiele mit Puppen, Gegenstanden; das Kind mochte,
und plotzliches, promptes Anhalten moglich Raum, eigener Vor- und | Autos, Bausteine, Lego etc. soweit als moglich, bei hduslichen
Rufname wird verwendet Tatigkeiten mithelfen. Das Kind ahmt
Tatigkeiten Erwachsener im Rollenspiel
nach
48 Dreirad 0.a. Fahrzeuge werden zielgerichtet und Halt Malstift korrekt mit den Spitzen Kind verwendet »ich® zur W-Fragen (warum, wieso, wo, wann, woher), Beginnt und beteiligt sich an
Monate sicher bewegt, das Kind tritt und lenkt der ersten drei Finger, KopfftiRler Selbstbezeichnung,  Ereignisse gleiche Gegenstdnde  verschiedener GroRe Regelspielen (Brett-Karten-Kreis-

Bewegungsspielen), das Kind ist bereit
zu teilen

Seite 69 von 73




Anlagen Info-Ordner Kindertagespflege

10.3 Geldleistungen giiltig ab 01.08.2025

Die laufende Geldleistung fiir Kindertagespflegepersonen mit einer Erlaubnis zur Kindertagespflege nach & 43 Abs. 1 SGB VIII wird in Form von

Monatspauschalen auf Basis von 220 Betreuungstagen/Jahr berechnet.

Hoéhe der laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII - Sachkostenpauschale, Ziffer 2.1 RL
Hohe der laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII - Anerkennungsbetrag, Ziffer 2.2 RL

Betrag fiir mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit, Ziffer 2.3 RL

2,35€ proKind pro Stunde
5,18 € proKind pro Stunde

18,99 € pro Kind pro Monat

Anzahl der Betreuungs-

Monatliche Sachkosten-

Monatlicher Anerken-

Monatlicher Betrag fir

Monatliche Geldleistung

stunden pauschale nungsbetrag mittelbare Bildungs- und pro Kind gesamt
pro Tag pro Kind pro Kind | Betreuungsarbeit pro Kind (gerundet)
3 129,25 € 284,90 € 18,99 € 433 €

4 172,33 € 379,87 € 18,99 € 571 €

5 215,42 € 474,83 € 18,99 € 709 €

6 258,50 € 569,80 € 18,99 € 847 €

7 301,58 € 664,77 € 18,99 € 985 €

8 344,67 € 759,73 € 18,99 € 1.123 €

9 387,75 € 854,70 € 18,99 € 1.261 €

Zusatzliche Geldleistung fiir Kinder mit Behinderung oder Kinder,
die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, Ziffer 2.5 RL
Hohe der Geldleistung fir Springerkrafte, Ziffer 2.13 RL

Die laufende Geldleistung fiir sog. ,,Mitgebrachte Betreuungspersonen” (= Betreuungspersonen ohne Pflegeerlaubnis) wird ebenfalls in Form

von Monatspauschalen auf Basis von 220 Betreuungstagen/Jahr berechnet.

2.622,72 € pro Kind pro Jahr
7,60 € proKind pro Stunde
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10.4 Wiederzulassung fiir Gemeinschaftseinrichtungen

Wiederzulassung fir Gemeinschaftseinrichtungen (Stand Marz 2018)

(nach Empfehlungen von: Robert-Koch-Institut Berlin / Gesundheits-,Veterinar-und Lebensmitteliiberwachungsamt Bielefeld /
Kinder- und Jugendarztpraxen Bielefeld)

Erkrankungen Inkubationszeit Wiederzulassung Ausschluss Attest Meldepflicht an das
der erkrankten Person Kontaktpersonen erforderlich Gesundhei §34
3-Tage-Fieber 1 -2 Wochen 24 h fieberfrei Nein Nein Nein
Adenoviren- 5-12Tage Wenn kein Sekret Nein Nein Ja, wenn 2 Félle
Bindehaut- und keine Rétungen oder mehr
entziindung mehr zu sehen sind
EHEC meist3—-4T. Genesung und Rucksprache mit Ja Ja
2—-10T. mogl. 3 negative Stuhlproben Gesundheitsamt
Erkaltungskrankhei- Kein Ausschlussgrund Nein Nein Nein
ten ohne Fieber
Fieber 24 h fieberfrei Nein Nein Nein
(,Grippale Infekte)
(Korpertemperatur
> 38°C)
Hand-Mund-FuB- meist3—-10T. Nach Genesung Nein Nein Nein
Krankheit 1—30T. mdgl.
Hepatitis Aund E | meist 25 -30T. 1 Woche nach Gelb- Nein Nein Ja-
15-60T. mégl. | farbung Haut und Augen auch Verdachtsfélle
Haemophilus meist 2-4T. Nach Antibiotikagabe, Nein, aber ggf. Nein Ja
influenza B (Hib) 1-8T. mogl. sonst nach Genesung Antibiotikum
erforderlich
Impetigo 2-10T. 24 h nach Antibiotika- Nein Nein Ja
contagiosa gabe, sonst nach
(Borkenflechte) Abheilen
Influenza 1-2T. Nach Genesung Nein Nein Ja, wenn 2 Falle
(,Echte Grippe®) bis 5 T. mégl. oder mehr
Keuchhusten meist9-10T. Mit Antibiotikum nach Kontaktpersonen Nein Ja
(Pertussis) 6—-20T. mogl. 5 T., ohne Antibiotikum ohne Husten
erst nach 3 Wochen zugelassen
Kopflause Nach 1. Behandlung mit Nein Nein Ja
wirksamem L&ausemittel
Kratze 4 — 5 Wochen Nach Behandlung mit Nein, aber Nein Ja
wirksamem Kratzemittel Untersuchung
erforderlich
Madenwiirmer Nein Nein
Magen-Darm-
Erkrankungen: Nur bei Noro- oder
Norovirus 1-2T. Rotaviruserkrankung: im
Rotavirus 1-3T. Vorschulalter frihestens Nein Nein Ja, wenn mehr als 2
Salmonellen 6-72h 48 h nach letztem Falle
Campylobacter 1-10T. Erbrechen oder Durchfall
Unbekannter Erreger Sonst bei
geformtem Stuhl /
Genesung
Masern 8-14T. Frihestens 5 T. nach Rucksprache mit Nein Ja-—
Beginn des Ausschlags Gesundheitsamt auch Verdachtsfélle
Meningokokken- meist3-4T. Nach Genesung Nein, aber ggf. Nein Ja-
Meningitis 2-10T. mogl. Antibiotikum auch Verdachtsfélle
(bakteriell) erforderlich
Mumps meist 16 -18 T. | Nach Genesung und frihes- | RUlcksprache mit Nein Ja-
12-25T.mogl. | tensST. nach Beginn der Gesundheitsamt auch Verdachtsfalle
Drisenschwellung
Mundféaule 2-12T. Kein Ausschluss von Nein Nein Nein
Erkrankten u. Kontakten
Pfeiffersches 7-30T. Nach Genesung Nein Nein Nein
Drisenfieber
Ringelrételn 7-14T. Beginn des Ausschlags Nein Nein Ja, wenn 2 Félle
oder mehr
Roételn 14-21T. Kein Ausschluss von Nein Nein Ja, wenn 2 Félle
Erkrankten u. Kontakten oder mehr
Scharlach, 1-3T. Mit Antibiotikum nach Nein Nein Ja
Streptokokken 2 T., sonst n. Genesung
A-Mandelentziindung
Tuberkulose 6 — 8 Wochen Wenn nicht ansteckend | Untersuchung und Ja Ja, Untersuchung durch
Attest erforderlich Gesundheitsamt
Windpocken meist 14 -16 T. Nach Verkrustung aller Ggf. Nein Ja
8—28T. mogl. Blaschen

Erganzungen: Zu ,Magen-Darm*“: Routinem&RBige Stuhluntersuchungen sind bei Magen- / Darmerkrankungen i.d.R.

nicht sinnvoll. Lippenherpes, Warzen und Dellwarzen sind kein Ausschlussgrund.
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10.5 Vertretungsmitteilung

an die stadt Bielefeld

amt fir Jugend & Familie - Jugendamt -
510.122

33597 Bielefeld

MName der Kindertagespflegeperson:

MName der Vertretungsperson:

Vertretungsmitteilung fiir den Zeitraum won - bis

{Datum / Zaitroum]

Grund der Vertretung:

O Erankheit
O geplante Abwesenheit =+ Bitte angeben: | ywoirde genehmigt am:

purch die Fachberatung:

D Hein D Kindermann D KlGpping

[ nterical [ Mizha# [ rek
Himweise zur Vertretungsperson: [] Wiebe
| Die Vertretungsperson ist offizielle Springerkraft und kann bis zu Kinder vertreten.

O Die Vertretungsperson bestatig, dass sie in dem angegebenen Zeitraum nur
Tageskinder betreut und im Rahmen ihrer Pflegeeriaubnis damit Platz/Platze fir
Wertretungskinder frei hat.

Name [ Vorname des Kindes Geburtsdatum :f':-:e::rrld‘
Or  Ownein
Or [ wein
Or O wnein
Or [ wein
Or O wnein
*einzelne Abwesenheitstage bitte rickseitig ergdnzen
Datum Unterschrift der Kindertagespflegeperson Uniterschrift der Vertretungspearson

Die Mitteilung der Vertretung einer Kindertagespflegeperson wird dem Jugendamt ausschlie@lich
durch Vorlage dieses Vordruckes mitgeteilt
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